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Regionaler Vorsorgestandort 

„Industrie- und Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teil 1“ 
 

 

Abwägung 

Stellungnahmen der Behörden und  
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Frühzeitige Beteiligung der TÖB  (§ 4 Abs. 1 BauGB)   20.03.2009 – 29.05.2009 
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Stellungnahmen Träger öffentlicher  
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25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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1 Landesdirektion Chemnitz, 
Höhere Raumordnungsbehörde 
 

Stellungnahme vom 13.05.2009 
 

Überplant wird eine 54 ha große, derzeit 

landwirtschaftlich genutzte Fläche süd-

lich der Ortslage Oberlosa. Zum Gel-
tungsbereich gehören weiterhin 28 ha 

externe Ausgleichsflächen. Im engeren 

Planbereich befinden sich 13 ha für Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Net-

to-Nutzfläche beträgt einschl. 20 % Min-

destbegrünungsanteil 22 ha. 

 

Landesdirektion Chemnitz, 
Obere Raumordnungsbehörde 
 
Stellungnahme vom 01.12.2010 
 

Die Hinweise vom 13.05.2009 wurden nur 

teilweise beachtet! 

 
 

 

 

 

 

Landesdirektion Sachsen  (LDS) 
Obere Raumordnungsbehörde 
 

Stellungnahme vom 29.06.2016 
 
Der Planumgriff wurde im Bereich der 

Einmündung des Oberlosaer Weges und 

der Kulmgasse in die B 92 geändert. 
Weitere Änderungen erfolgten in Art und 

Umfang der Kompensations- und Aus-

gleichsmaßnahmen. 

Landesdirektion Sachsen (LDS) 
Obere Raumordnungsbehörde 
 

Stellungnahme vom 07.06.2017 
 

Die im Entwurf vorgenommenen Ände-

rungen stehen im Einklang mit den Erfor-

dernissen der Raumordnung (Bezug:  LEP 
sowie Entwurf des Regionalplanes der 

Region Chemnitz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Abwä-

gung erforder-

lich  
 

 

 

 

 

 

 Begründung überarbeiten: Überlagerung 

mit dem rechtskräftigen  Bebauungsplan 

(BBP) Nr. 031 „Ind.- u. Gewerbegebiet 

Plauen-Oberlosa Teil 2a“ und  den im 
Verfahren befindlichen Bauleitplänen 

(BBP 006 „Industrie- und Gewerbegebiet 

Plauen-Oberlosa, Teil 1“ sowie  vBBP 020 

„Gewerbegebiet mit Autohof Oberlosa“) 

klären. 

   Die Beschlüsse zu dem Bebauungsplan 

(BBP) 006 „Ind.-u. Gewerbegebiet Ober-

losa Teil 1“ und zu dem vorhabenbezoge-

nen BBP 020 „Gewerbegebiet mit Auto-
hof Oberlosa“ wurden parallel zum  Billi-

gungs- und Auslegungsbeschluss am 

04.04.17 vom Stadtrat der Stadt Plauen 

aufgehoben (Amtliche Veröffentlichung 

vom 18.04.2017). Die ortsübliche Be-

kanntmachung der Aufhebungsbeschlüs-

se erfolgte am 17.01.2018. Das LRA Vogt-

landkreis wurde am 01.02.2018 infor-

miert. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 
 

 

 

 

 

  Überschneidung dieser Planung mit dem 

Teil 2a erörtern. 
  Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich reduziert. Es kommt 
zu keiner Überlagerung mehr. 

 

Hinweis  

beachtet 
 

1a   Es sind nunmehr zu beachten:   

der Landesentwicklungsplan (LEP) 2013 

und  

der Regionalplanentwurf Region  

Chemnitz vom 15.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Die übergeordneten Planwerke wurden in 

Ihren jeweils aktuellen Fassungen beach-

tet:   LEP 2013, Regionalplan Südwest-

sachsen 06.10.2011,  

Entwurf Regionalplan Region Chemnitz 

15.12.2015 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 

 Es ist eine deutliche Abgrenzung der Flä-

chen des Regionalen Vorsorgestandortes 

von den Flächen der kommunalen Bau-

leitplanung vorzunehmen. 
 

Die Festsetzungen und die Begründung 

sind differenziert auf den Regionalen Vor-

sorgestandort und den kommunalen Be-

darf der Stadt Plauen abzustimmen  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Die Flächen des Regionalen Vorsorge-

standortes wurden im BBP nachrichtlich 

übernommen, die kommunalen Flächen 

wurden als Hinweis gekennzeichnet. 
 

Hinweis  

beachtet 

 

 
 

 
 Der Nachweis der regionalen oder über-

regionalen Bedeutung von Vorhaben der 

industriell gewerblichen und produzie-

Da Teil 2a weitestgehend ausgelastet, ist 

die bauleitplanerische Vorbereitung wei-

terer Flächen für regional bedeutsame 

Die weitere Inanspruchnahme des Regio-

nalen Vorsorgestandortes über das Ge-

biet des Teiles 2a hinaus, ist gemäß den 

Die Ausformung des regionalen Vorsorge-

standortes hat gemäß Z 2.3.1.4 LEP / 

1.4.2 Regionalplan nach standortkonkre-

In der Stadt Plauen stehen derzeit keine 

Industrie-oder Gewerbeflächen größer  

3 ha zur Verfügung. (s. Begründung zum 

Anregung  

berücksichtigt 
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renden Wirtschaft ist zu erbringen. Die in 

der Begründung angeführte „voraus-

schauende Flächenbevorratung“ befindet 

sich im Widerspruch zur nationalen 

Nachhaltigkeitsstrategie und zum Lan-

desentwicklungsplan (LEP), in denen von 

einer Reduzierung der Neuinanspruch-
nahme von Flächen für Siedlungszwecke 

ausgegangen wird. 

Aktuelle Auslastung von Teil 2a ist zu er-

läutern. 

 

Investitionen nachvollziehbar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

o.g. Raumplanungen (Z 2.3.1.4 LEP 2013 

und Z 1.4.2 Regionalplanentwurf) nach 

dem konkreten Bedarf auszuformen. Bis-

her ist kein konkretes Ansiedlungsbegeh-

ren bekannt und ein bedarfsbezogenes 

Erfordernis nicht nachvollziehbar. 

 
 

 

 

tem Bedarf zu erfolgen. Dieser geht aus 

der Begründung 3.2 Bedarfsnachweis 

nicht hervor und wird nicht nachgewie-

sen. 

Die über 80 %-ige Belegung des regiona-

len Vorsorgestandortes Plauen-Oberlosa 

Teil 2a kann keinen standortkonkreten 
Bedarf begründen. Das Planungserfor-

dernis für die Inanspruchnahme des  

regionalen Vorsorgestandortes ist unter 

3.2 der Begründung nicht nachgewiesen. 

 

BBP A 3.2. Bedarfsnachweis). 

Überregional bedeutsame Unternehmen 

haben Bedarf für diese Flächen angemel-

det. 

Die Begründung mit Umweltbericht wur-

de  überarbeitet (s. 3.2 Bedarfsnachweis). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Eine Auseinandersetzung mit den Zielen  

Z 1.4.2 (interkommunalen Kooperation), 

Z 1.4.3 (Ausschluss bestimmter Nutzun-

gen) und  

Z 1.4.4 (Mindestgröße, kleinteilige Parzel-

lierung ausgeschlossen) des Regionalpla-
nes ist erforderlich. 

 

 

Für das Teilgebiet des Regionalen Vorsor-

gestandortes (RVS) sind die regionalpla-

nerischen Ziele  

Z 1.4.2 (interkommunale Zusammenar-

beit),  

Z 1.4.3 (Ausschluss bestimmter Nutzun-
gen) und Z 1.4.4 (Mindestgröße 3 ha) 

maßgebend. 

Logistikdienstleister gehören nicht zu den 

produzierenden Industrie- und Gewerbe-

betrieben. 

 

Zur interkommunalen Kooperation ge-

mäß 

Z 1.4.2 des Regionalplanes sollte die Er-

klärung der beiden Städte Plauen und 

Oelsnitz aus dem Jahre 2005 aktualisiert 

werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

zu Z 1.4.2 (Interkommunale Zusammen-

arbeit) 

Dazu wurde am 04.04.2017 im Stadtrat 

(Drucksachennummer 521/2017) bera-

ten. 

Die Gemeinsame Erklärung zur Fort-
schreibung der interkommunalen Zu-

sammenarbeit wurde im April 2017 von 

den Oberbürgermeistern der Städte 

Oelsnitz und Plauen unterzeichnet. 

unter Nr.  2e  wird zu gleichem Thema 

hierher verwiesen] 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

 

 

 
 

 

 

   Das Teilgebiet des Regionalen Vorsorge-

standortes ist dem produzierenden Ge-

werbe zur Verfügung zu stellen. Tankstel-

len sind daher auszuschließen, Logistik-

unternehmen sind nur in Verbindung mit 
produzierendem Gewerbe zulässig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

zu Z 1.4.3 (Nutzungsausschluss) 

Im Planteil Teil B, B Textliche Festsetzun-

gen, 1. Art der baulichen Nutzung ist der 

Ausschluss von Tankstellen im Einzelnen 

festgesetzt worden. 
Unter 1. Art der baulichen Nutzung ist 

ebenfalls geregelt, dass Logistikbetriebe 

nur i. V. m. produzierender Industrie oder 

produzierenden Gewerbe oder bei über-

regionaler Bedeutung zulässig sind 

(s. Begründung zum BBP, B  1.1 Art der 

baulichen Nutzung). 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Gemäß Z 2.3.1.3 LEP 2013 (Standortvor-

sorge für großflächige (Orientierung auf 

ca. 5 ha) und überregional bedeutsame 
Ind.- u. Gewerbebetriebe. 

 

Ermöglichen die örtlichen Bedingungen 

dies nicht, ist es zu begründen. 

 

Gemäß  Z 2.3.1.3 LEP und Z 1.4.4 Regio-

nalplanentwurf (Mindestgröße Bau-

grundstück 3 ha) ist kleinteilige Parzellie-
rung auszuschließen, mit der zwischen 

den Teilgebieten GI 1 bis GI 4 festgesetz-

ten Abgrenzung (Knötchenlinie) wird die-

sen Vorgaben nicht entsprochen. 

Im regionalen Vorsorgestandort ist eine 

uneingeschränkt  flexible Flächennutzung 

notwendig ist. 

zu  Z 2.3.1.3 LEP 2013/Z 1.4.4 (Mindest-

größe) 

Im BBP erfolgt die Festsetzung von Bau-
flächen durch Baugrenzen gemäß § 23 

BauNVO, wobei insbesondere auf den 

Flächen des RVS gemäß Regionalplan 

Z 1.4.4  eine kleinteilige Parzellierung 

ausdrücklich nicht vorgesehen ist, und 

mittels Baugrenzen Baufeldgrößen zwi-

schen 3 ha und 10 ha erreicht werden. 

Die Flächen GI 1 bis GI 4 werden von ei-

Anregung  

berücksichtigt 
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ner Baugrenze umfasst, welche damit ei-

ne Fläche von 10,7 ha umschließt. 

(s. Begründung zum BBP, A  3.1 Pla-

nungsanlass,  B  3. Flächenbilanz;  Plan 

Teil A). 

 

Die Gliederung der Flächen entspricht 

keiner Parzellierung, sondern resultiert 

aus: 

1. der Topographie (s. Begründung zum 
BBP A 3.1. Planungsanlass) und der 

damit verbundenen umfänglichen Erd-

massenbewegung  

2. der Notwendigkeit der Erschließung 

der östlichen Flächen über die K 7807, 

da der von der Stadt favorisierten di-

rekten Gewerbegebietserschließungs-

straße  von der B 92 aus (siehe Ausle-

gung Mai 2016) seitens des LASuV bis-

her nicht zugestimmt wurde. s. unter 
Nr. 4 und Nr. 5); 

Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich so reduziert, dass 

die K 7807 sowie die Flächen GEe1 und 

GE 1 nicht mehr im Plangebiet liegen. 

Diese Flächen können in einem separa-

ten Bauleitplanverfahren zu einem späte-

ren Zeitpunkt überplant werden. Die Er-

schließung der verblieben Flächen ist 

wieder über eine direkte Anbindung von 
der B 92 aus vorgesehen. 

3. unterschiedlichen Emissionskontingen-

ten. (Schalltechnisches Gutachten 

08.02.2017). Hierdurch wird sicherge-

stellt, dass sich Vorhaben mit höheren 

Emissionswerten nur in den südlichen 

Bereichen ansiedeln können und es 

dadurch zu keinen unzulässigen Geräu-

schimmissionen an der nördlich an-

grenzenden Wohnbebauung kommt. 
Die Flächen GI 1 bis GI 3 des Regionalen 

Vorsorgestandortes sowie die kommu-

nale Fläche GI 4 können als eine Fläche 

(>10 ha) vermarktet werden, sie unter-

scheiden sich nur auf Grund der festge-

setzten Emissionskontingente. 

Die geforderte uneingeschränkte flexible 

Flächennutzung innerhalb des Standortes 

wird unter Beachtung der realen Aus-
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gangsbedingungen sowie der rechtlichen 

und technischen Belange mittels der 

Festsetzungen in größtmöglichem Um-

fang erzeugt. Die Festsetzung von Bau-

grundstücken innerhalb des Bebauungs-

planes wird nicht für erforderlich gehal-

ten, um bei Ansiedlungsbegehren von 
überregional bedeutsamen großflächigen 

Ind.- u. Gewerbebetrieben flexibel rea-

gieren zu können. 

[unter Nr. 1b wird zu gleichem Thema 

hierher verwiesen, 

unter Nr. 2a wird zu gleichem Thema 

hierher verwiesen] 

 
 Für den Bereich der kommunalen Bauflä-

chen ist gemäß Landesentwicklungsplan 

(LEP), Z 5.1.3 (Nutzung vorhandener Bau-
flächen vor Neuausweisung) der Flä-

chenbedarf zu begründen. 

 

Dienstleister können die kommunalen 

Teilgebiete nutzen. 

 

Die kommunal-gewerblichen Teilgebiete 

außerhalb des Regionalen Vorsorgestan-

dortes sind hinreichend an die landespla-
nerischen Ziele zur Siedlungsentwicklung  

angepasst (Z 2.2.1.4 LEP neue Baugebiete 

außerhalb der Ortslagen nur ausnahms-

weise zulässig). 

 

Kommunaler Bedarf wurde in der Be-

gründung unter 3.2  erörtert. 

Die Planung entspricht dem Regionalplan 

Südwestsachsen/Entwurf Regionalplan 

Chemnitz, 1.4 Schwerpunktbereiche der 
Siedlungsentwicklung. 

Ausführlich dazu in der Begründung zum 

BBP unter  

A, 2. Übergeordnete Planungsvorgaben. 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

1b Abteilung Infrastruktur und Verkehr: 

Kleinteilige Parzellierung ausgeschlossen 

(Z 1.4.4 Regionalplan), daher Begründung 

überarbeiten. 

 

Die Zweckbestimmung von Industriege-

bieten nach § 9 BauNVO ist es, Betriebe 
aufzunehmen, die aufgrund ihres hohen 

Störgrades durch Emissionen in anderen 

Baugebieten unzulässig sind. Die hier 

praktizierte Kontingentierung mit max. 

zulässigen Schallleistungspegeln würde 

dieser Zweckbestimmung widersprechen. 

 

 

Abteilung Infrastruktur und Verkehr: 

 

 

 

   

Analog Nr. 1a Prüfung der Stellungnah-

men: 

zu  Z 1.4.4 ( Mindestgröße), 

 

Im Verfahren wurde untersucht, welche 

zusätzlichen gewerblichen Geräu-
schimmissionen durch Ansiedlungen im 

Plangebiet verursacht werden können, 

ohne dass es zu Konflikten in Bezug auf 

Geräuschimmissionen an vorhandenen 

Wohnbebauungen kommt. Dazu wurde 

das Schalltechnisches Gutachten, 3. Tek-

tur vom 08.02.2017 zur Geräuschkontin-

gentierung nach DIN 45691 für den Be-

bauungsplan „Ind.- u. Gewerbegebiet 

Plauen-Oberlosa Teil 1“ erstellt.  
Mit der Verkleinerung des Geltungsberei-

ches wird das Gutachten erneut aktuali-

siert. 

Die Festsetzungen im Bebauungsplan Teil 

B, B, Punkt 1.9 werden angepasst. 

 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

Hinweis  

beachtet 

 
 

 Die verkehrliche Anbindung an die B 92 

ist mit dem Baulastträger Straßenbauamt 

Plauen abzustimmen. 

 

 

  Die Abstimmungen mit dem Straßenbau-

lastträger der B 92, dem ehemaligen 

Straßenbauamt Plauen und heutigen 

Hinweis  

beachtet 
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Landesamt für Straßenbau und Verkehr, 

Zentrale Dresden (LASuV), einschließlich 

deren Niederlassung Plauen, finden seit 

dem Jahr 2009 statt.  

(dazu auch unter Nr. 4 LASuV Dresden 

und  

Nr. 5 LASuV NL Plauen  ) 
 

Im Rahmen des Planverfahrens wurde ei-

ne  

Verkehrsuntersuchung zum Ind.- u. Ge-

werbegebiet Plauen-Oberlosa 

(20.02.2017) erstellt. 

Über die von der Stadt Plauen bevorzugte 

direkte Anbindung des Ind.- u. Gewerbe-

gebietes an die B 92 konnte mit dem LA-

SuV jedoch bisher keine Einigung erzielt 
werden. Daher wurde vom Stadtrat der 

Stadt Plauen am 04.04.2017 der Plan-

entwurf mit der indirekten Anbindung 

der Bauflächen über die K 7807 gebilligt. 

 

Seit September 2017 bemüht sich die 

Stadt Plauen beim Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr erneut und um eine direkte Gewer-

begebietserschließungsstraße von der 
B 92 in das Ind.- und Gewerbegebiet. 

 

 

 

 

  Seit 01.01.2009 ist die K 6607 in K 7807 

umbenannt. Der Baulastträger in diesem 

Bereich ist der Vogtlandkreis. 

 

 

 

In den Planungsunterlagen ist für die 

Planstraße A und B ein Regelquerschnitt 

von 6,50 m vorgesehen. Um auch ein zeit-
lich begrenztes Parken von LKW vorzuse-

hen, wären Regelbreiten von 9 -10 m nö-

tig. 

 

  Das Landratsamt Vogtlandkreis als Träger 

der Straßenbaulast für die K 7807 ist als 

TÖB am Verfahren beteiligt und über die 

Planungsziele informiert. 

(s. unter Nr. 3 LRA V) 

 

Die Planungen für die Erschließung erfol-

gen  unter Beachtung der Bodenschutz-

klausel gemäß § 1a Abs. 2 BauGB zum 
sparsamen Umgang mit Grund und Bo-

den durch ein Fachplanungsbüro nach 

den anerkannten Regeln der Technik und 

der Wirtschaftlichkeit. 

Der ruhende Verkehr ist im Bereich der 

Gewerbeparzellen auf den Privatgrund-

stücken unterzubringen. (s. Begründung 

B 2.2 Verkehrserschließung) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anregung nicht  

berücksichtigt 
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1c Abteilung Umweltschutz 

Für die vorliegende Planung ist § 50 BIm-

SchG anzuwenden. 

Da der Einsatz von Stoffen im Sinne der 

12. BImSchV (Störfallverodnung) nicht 

auszuschließen ist, verweisen wir auf die 

Abstandsempfehlungen für die Bauleit-
planung entsprechend Leitfaden 

SFK/TAA-GS-1. Innerhalb der geplanten 

Industrieflächen ist die Ansiedlung von 

derartigen Betrieben möglich. Nach § 1 

Abs. 4 BauNVO kann im BBP die Zulässig-

keit solcher Anlagen eingeschränkt  

oder ausgeschlossen werden. Ist kein 

Ausschluss geplant, wird eine Festset-

zungsempfehlung angeraten.  

 

    

Die Zulässigkeit von Betrieben nach der 

Störfallverodnung wird im BBP nicht ge-

nerell ausgeschlossen. Auf die Einhaltung 

der entsprechenden Abstände gemäß 

KAS-18 wird, gemäß der Empfehlung des 

Regionalen Planungsverbandes, in der 
Begründung C Umweltbericht 2.2 hinge-

wiesen. 

Die evtl. Ansiedlung von Betriebsberei-

chen nach der Störfallverordnung wird im 

Rahmen des Baugenehmigungsverfah-

rens nach der 12. BImSchV geprüft. 

(s. dazu Stellungnahmen 

Nr. 2h Regionaler Planungsverband v. 

23.06.16, 

Nr. 7   LfULG, Außenstelle Plauen v. 
06.06.17) 

 

 

 

 

 

Anregung  

berücksichtigt 

   Abstimmung über Nr.  1 bis  1c Landesdirektion Sachsen 
 

Ja Nein Enthaltung 

   Wirtschaftsförderungsausschuss    

   Stadtbau- und Umweltausschuss    

   Stadtrat    

       



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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2 Regionaler Planungsverband Südsachsen 
 
Stellungnahme vom 25.05.2009 
 

Die Planungen erfolgen im Gebiet des 

Regionalen Vorsorgestandortes für In-

dustrie und produzierendes Gewerbe 

Standort  V 15 „Oberlosa“ 
 

 

 

 

 

Planungsverband Region Chemnitz 
 
Stellungnahme vom 26.10.2010 
 

Planungsverband verweist auf die Stel-

lungnahme vom 25.05.2009 und, dass die 

darin vorgebrachten Hinweise und Be-

denken bisher nur teilweise berücksich-
tigt wurden. 

Deshalb der Verweis und nochmalige Dar-

legung: 

 

 

 

Planungsverband Region Chemnitz 
 
Stellungnahme vom 23.06.2016 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Planungsverband Region Chemnitz 
 
Stellungnahme vom 31.05.2017 
 

Beurteilungsgrundlagen: 

- Regionalplan Südwestsachsen 

(06.10.2011) 

- Entwurf Regionalplan Region Chemnitz 
(15.12.2015). 

Es bestehen keine Bedenken zu den Pla-

nungen als kommunales Gewerbegebiet 

und keine grundlegenden Bedenken zur 

Planung eines Teilbereiches des Regiona-

len Vorsorgestandortes V 15 Oberlosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise  

beachtet 

 

 
 

 

 

 

 

 Bezeichnung des Bebauungsplanes sollte 

aus regionalplanerischer Sicht den Zusatz 

„Regionaler Vorsorgestandort für Indust-

rie und produzierendes Gewerbe Plauen, 

Standort V 15 “Oberlosa Teil 1“ erhalten. 
 

Die Bezeichnung des BBP sollte den Zu-

satz „Regionaler Vorsorgestandort für In-

dustrie und produzierendes Gewerbe V 

15 „Oberlosa-Teilgebiet“ erhalten. Sei-

tens des Planungsverbandes kann die An-
gebotsplanung bis zur Genehmigungsfä-

higkeit vorangetrieben werden. 

 

 

 

 

 
 

 Der Begriff „Regionaler Vorsorgestand-

ort“ wird in den Titel auf allen Planunter-

lagen (Pläne und Textteile) aufgenom-

men. 

 
 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

 

 
 

   Aktueller BBP-Entwurf tangiert die in 

Aufhebung befindlichen Bebauungspläne 

BBP Nr. 006 „Industrie- und Gewerbege-

biet Oberlosa Teil 1“ und den vorhaben-

bezogenen BBP Nr. 020 „Gewerbegebiet 

mit Autohof Oberlosa“. 

 

 Die Beschlüsse zum BBP Nr. 006 „Ind.-u. 

Gewerbegebiet Oberlosa Teil 1“ und zum 

vorhabenbezogenen BBP Nr. 020 „Ge-

werbegebiet mit Autohof Oberlosa“ wur-

den parallel zum Billigungs- und Ausle-

gungsbeschluss am 04.04.17 vom Stadt-

rat der Stadt Plauen aufgehoben (Amtli-

che Veröffentlichung vom 18.04.2017). 

Die ortsübliche Bekanntmachung der 

Aufhebungsbeschlüsse erfolgte am 
17.01.2018. Das LRA Vogtlandkreis wurde 

am 01.02.2018 informiert. 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

 

2a Nutzungen sind ausschließlich regional 

und überregional bedeutsamen Investiti-

onen der Industrie und des produzieren-

den Gewerbes mit einer möglichst hohen 

Arbeitsplatzkonzentration vorbehalten. 

 

Die Ziele des Regionalplanes Südwest-

sachsen  

Z 1.4.2 (Interkomm. Zusammenarbeit), 

Z 1.4.3 (Ausschluss bestimmter Nutzung), 

Z 1.4.4 (Mindestgröße) sind als planungs-

rechtliche Regelungen zu beachten. 

 

  analog den Ausführungen in  Nr. 1a unter  

Ergebnis der Abwägung: 

zu Z 1.4.2 

zu Z 1.4.3 

zu Z 1.4.4 

 

Anregungen  

berücksichtigt 

 

 Einzelhandel jeglicher Art und Größe so-

wie Photovoltaik- Freiflächenanlagen 

sind auszuschließen. 
In Anlehnung an die §§ 8 und 9 BauNVO 

sind auszuschließende Nutzungen in den 

textlichen Festsetzungen zu überneh-

men. 

 

Zulässigkeit von Autohöfen und Rast- und 

Parkflächen ist ausschließen. 

 

  Im BBP Teil B, Textliche Festsetzungen 1.6  

ist festgesetzt, dass selbstständige PV-

Freiflächen-Anlagen, Autohöfe, sowie 
Park- u. Rastanlagen unzulässig sind. Dies 

erfolgt gemäß  Z 1.4.3 Regionalplanent-

wurf, wonach Flächen in regionalen Vor-

sorgestandorten ausschließlich den regi-

onal u. überregional bedeutsamen Inves-

Anregung 

berücksichtigt 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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 titionen der Ind. und des produzierenden 

Gewerbes mit hoher Arbeitsplatzkonzent-

ration zur Verfügung zu stellen sind. 

 

2b Eine kleinteilige Parzellierung sowie der 

parzellierte Verbrauch für Kleingewerbe-

ansprüche sind auszuschließen. 

Auf Festsetzungen von Baugrenzen ist 

soweit wie möglich zu verzichten. 
 

 

 Auf der Planzeichnung festzusetzen:  

Mindestgröße der Baufelder beträgt 3 ha 

für industriell gewerbliche Ansiedlung. 

Auf der Planzeichnung ist zu verankern, 

dass eine Einhaltung der Mindestgröße 
der Baufelder von 3 ha für industriell ge-

werbliche Ansiedlungen besteht. 

 

Gemäß Z 1.4.4 ist eine Unterschreitung 

der Mindestgröße der Baufelder (von 3 

ha) unzulässig. 

Analog Nr. 1a Prüfung der Stellungnah-

men : 

zu Z 1.4.4 (Mindestgröße) 

 

Anregung teil-

weise 

berücksichtigt 

2c  Im Hinblick auf Ansiedlungsabsichten von 

Logistikunternehmen im Regionalen Vor-

sorgestandort V15 „Oberlosa“ Teil 1 ist 

dazulegen und abzusichern, dass nur Lo-

gistikunternehmen mit regionaler und 

überregionaler Bedeutung angesiedelt 

werden sollen (Regionalplan Südwest-

sachsen Z 1.4.1 und Z 1.4.3). 
 

Gemäß Regionalplan sollen Industrie- und 

Gewerbeansiedlungen mit hoher Arbeits-

platzkonzentration erfolgen. Produzie-

rendes Gewerbe mit angeschlossener Lo-

gistik ist davon nicht betroffen. 

 

Regionalplan Region Chemnitz Ziel Z 1.4.3 

beachten und als textlichen Festsetzun-

gen übernehmen: 

„Logistikunternehmen sind nur in Verbin-

dung mit produzierenden Industrie- und 

Gewerbeunternehmen zulässig oder 

wenn, regionale überregionale und ge-

samtwirtschaftliche Bedeutung nachge-
wiesen werden kann.“ 

(in Anlehnung an die „Richtlinie des 

SMWA zur Gewährung von Nachrangdar-

lehen zur Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur für kleine und mittle-

re Unternehmender gewerblichen Wirt-

schaft“ – RINA 2014-2020) v. 26.10.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß Regionalplanentwurf Z 1.4.3 ist im 

BBP Teil B, Textliche Festsetzungen 1.8 

festgesetzt, dass Logistikbetriebe nur i. V. 

mit produzierender Industrie oder produ-

zierendem Gewerbe oder bei überregio-

naler Bedeutung zulässig sind. 

(Analog Nr. 1a Prüfung der Stellungnah-

men: 
zu  Z 1.4.3 ( Nutzungsausschluss) 

 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

 

 

 

 

   Begründung ergänzen:  vor Flächeninan-

spruchnahme erfolgt eine Prüfung von 

Standortalternativen auf kommunalen 
Flächen. 

 Die Begründung wurde unter  Teil A  

3.2 Bedarfsnachweis ergänzt. 

 
 

Hinweis  

beachtet 

 
 

   Vorsorglich wird auf die Anpassungs-
pflicht der Bauleitpläne an die Ziele der 

Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 

hingewiesen. 

 

Es wird nochmals auf die Anpassungs-
pflicht der Bauleitplanung an die Ziele der 

Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 

hingewiesen. 

Die Anpassungspflicht gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB, wonach die Bauleitplanung an 

diese Ziele der Raumordnung anzupassen 

ist, wird beachtet. Es bestehen keine 

grundlegenden Bedenken zur Planung ei-

nes Teilbereiches des Regionalen Vorsor-

gestandortes V 15 Oberlosa (s. auch Nr.2) 

 

Anregung  
berücksichtigt 

2d Hinsichtlich der geforderten bedarfsori-

entierten Entwicklung der regionalen 

Vorsorgestandorte gemäß Begriffsdefini-

tion gibt es Bedenken, da in der Begrün-

dung keine Aussagen zu konkreten An-
siedlungsbegehren getroffen werden.  

 

Detaillierte Aussagen zur Auslastung be-

stehender Standorte, insbesondere auch 

für Logistikunternehmen, fehlen und sind 

in der Begründung nach-zuarbeiten. 

 

Gemäß Z 1.4.4 Regionalplanentwurf Re-

gion Chemnitz ist eine Teilinanspruch-

nahme der Regionalen Vorsorgestandorte 

nur bei konkretem Bedarf und entspre-

chenden Nutzungsanforderungen mög-
lich. 

 

 

Keine grundlegenden Bedenken zur Pla-

nung eines Teilbereiches des Regionalen 

Vorsorgestandortes. 

Überregional bedeutsame Unternehmen 

haben Bedarf für diese Flächen angemel-

det. 

Aussagen zur Auslastung in den beste-

henden Gebieten erfolgen in der Begrün-
dung zum BBP unter A  3.2 Bedarfsnach-

weis. (analog Ausführungen in  Nr. 1a) 

 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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2e Als Basis für die geforderte interkommu-

nale Zusammenarbeit zwischen Oelsnitz 

und Plauen sollen die am 31.05./01.06.05 

von den Oberbürgermeistern unterzeich-

neten Erklärungen als planerische Grund-

lage dienen. Konkrete standort- und um-

setzungsbedingte Aussagen fehlen je-
doch. In welcher Art und Weise das ge-

schieht ist in den Unterlagen näher zu 

beschreiben und ggf. sind planerische 

Konsequenzen abzuleiten. Nur mit diesen 

ergänzenden Darstellungen kann den re-

gional-planerischen Erfordernissen und 

Rahmensetzungen Rechnung getragen 

werden.  

 

Es wird zwar auf die unterzeichnete Er-

klärung zur interkommunalen Zusam-

menarbeit in der Begründung verwiesen. 

Es fehlen jedoch konkrete standort- und 

umsetzungsbezogene Aussagen. Die dar-

gelegte gegenseitige Unterrichtung ist 

nicht ausreichend. 
 

 

Verweis auf Stellungnahme v. 26.10.2010 

zur Interkommunale Zusammenarbeit: 

in Begründung ist nachvollziehbar zu er-

gänzen: 

- in welcher Art und Weise die Abstim-

mungen zur Entwicklung der Regionalen 

Vorsorgestandorte stattgefunden haben 
und welche planerischen Konsequenzen 

abzuleiten sind,  

- wie die gemeinsame Vermarktung ent-

sprechend § 3 der Erklärung zur inter-

kommunalen Zusammenarbeit erfolgen 

soll. 

Unter Beachtung von Z 1.4.2 des Regio-

nalplanes fehlen konkrete Aussagen in 

der Begründung. 

Die Begründung ist bezüglich der Ge-

meinsamen Erklärung zur Fortschreibung 

der interkommunalen Zusammenarbeit 

(Stadtrat 04.04.2017) zu aktualisieren. 

Die Erklärung ist dem Planungsverband zu 

übersenden. 

Zur Interkommunalen Zusammenarbeit 

gemäß  Z 1.4.2 Regionalplan  wurde am 

04.04.2017 im Stadtrat (Drucksachen-

nummer 521/2017) beraten. 

Die Gemeinsame Erklärung zur Fort-

schreibung der interkommunalen Zu-

sammenarbeit wurde im April 2017 von 
den Oberbürgermeistern der Städte 

Oelsnitz und Plauen unterzeichnet. 

Die Begründung  wurde unter  2.2  Regio-

nalplan Südwestsachsen / Entwurf Regio-

nalplan Region Chemnitz  entsprechend 

aktualisiert. 

(siehe auch Abwägungsvorschlag Nr.  1a) 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

2f In den Planunterlagen ist eine eindeutige 

Trennung zwischen Kommunalem Stand-
ort und regionalem Vorsorgestandort zu 

treffen. 

Die jeweiligen zulässigen Nutzungen sind 

eindeutig festzusetzen und zu erläutern. 

Seitens des Regionalen Planungsverban-

des ist verständlich, dass die Stadt Plauen 

aus kommunalpolitischer Sicht den Be-

bauungsplan als Angebotsplanung vo-

ranbringen möchte. Nach Einarbeitung 

der Maßgaben kann dem zugestimmt 
werden und das Verfahren weiter voran 

gebracht werden.  

 

Auf Plandarstellung ist nachzuholen, dass 

es sich bei den als Regionaler Vorsorge-
standort ausgewiesenen Flächen um eine 

nachrichtliche Übernahme (Kap.1.4.) 

handelt.  

 

 

 

 

 
 

Im BBP Teil B unter  Nachrichtliche Über-

nahmen nach § 9 Abs. 6 BauGB  sind die 
Regionalen Vorsorgestandorte darge-

stellt. Die kommunalen Standorte werden 

unter Hinweise dargestellt. 

Im BBP Teil B unter Textliche Festsetzun-

gen, 1. Art der baulichen Nutzung nach § 

9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB erfolgen differen-

zierte Festsetzungen zu den jeweiligen 

Nutzungen. 

 

 

Anregung  

berücksichtigt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eine weitere Flächeninanspruchnahme 

im Außenbereich muss dem Grundsatz 

des schonenden Umgangs mit Grund und 

Boden sowie der Nachhaltigkeitsklausel 

entsprechen. Regionaler Vorsorgestand-

ort wurde zu Gunsten kommunaler Ge-

werbeentwicklungen auf den jetzigen 

Flächenumgriff verkleinert. Hier besteht 

erhöhter Begründungsbedarf. Insbeson-
dere sind detaillierte und nachvollziehba-

re Angaben zum Bedarf, zur Auslastung 

vorhandener, genehmigter und noch 

nicht realisierter Gewerbegebiete und 

zur Nachnutzung von Brachflächen erfor-

derlich. Darüber hinaus ist der standort-

konkrete Nachweis über Ansiedlungsbe-

gehren zu führen und Angaben zu alter-

nativen Flächen  zu ergänzen.  

Es besteht weiterhin - darauf wurde 

schon mehrfach hingewiesen – erhöhter 

Begründungsbedarf zur beabsichtigten 

kommunalen Gewerbeentwicklung am 

Standort. 

Dabei sind detaillierte nachvollziehbare 

Angaben zum Bedarf und zur Auslastung 

genehmigter und noch nicht realisierter 

Gewerbegebiete sowie zur möglichen 
Nachnutzung von Brachen erforderlich  

 

Es ist der Nachweis über standortkonkre-

te Nachfrage und die vorhandene Auslas-

tung genehmigter und zu revitalisieren-

der Standorte zu führen. 

(s. Kap 1.1 i.V.m. Z 2.1.5.4 Regionalplan 

Südwestsachsen). 

 

Für den Teilbereich, der als kommunales 

Gewerbegebiet festgesetzt wird, beste-

hen keine Bedenken. 

 

 

Es bestehen keine Bedenken zu den Pla-

nungen des kommunalen Gewerbegebie-

tes. 

 

Aussagen zur Auslastung in den beste-

henden Gebieten erfolgen in der Begrün-

dung zum BBP unter A  3.2 Bedarfsnach-

weis. 

 

 

 

 

 
 

analog Prüfung der Stellungnahme in Nr. 

1a (konkreter Bedarf) 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 
Anregung  

berücksichtigt 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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 Bei den kommunalen Flächen ist darauf 

hinzuwirken, dass sich überwiegend In-

dustrie und produzierendes Gewerbe an-

siedeln. Um den Rahmen- und Zielset-

zungen des Regionalplanes zu entspre-

chen, sind Nutzungen wie Autohof, Rast- 

und Parkflächen, Einzelhandel, Dienst-

leistung und PV-Freiflächenanlagen aus-
zuschließen. 

   analog Prüfung der Stellungnahme in  Nr. 

1a: 

zu Z 1.4.3 (Ausschluss bestimmter Nut-

zungen) 

 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

2g   In GE 1 (RVS) u. GI 1 (Komm) sind gleiche 

Immissionswerte festgesetzt. Die unter-

schiedlichen Festsetzungen zur Art der 

baulichen Nutzung daher nicht nachvoll-

ziehbar. Das Teilgebiet GE 1 (RVS) ist auch 

als Industriegebiet auszuweisen. 

 

 

Die Änderung des GI 1 (Plan 18.02.2016) 

zum GE 2 (Plan 05.04.2017) sind noch-

mals zu prüfen.  

 

  

Die Festsetzung zur Art der baulichen 

Nutzung für das ehem. Industriegebiet 

GI 1 (18.02.2016) wurde entsprechend 

den Emissionskontingenten gemäß 

Schalltechnisches Gutachten, 3. Tektur 

vom 08.02.2017 nach der Art der bauli-

chen Nutzung geändert auf Gewerbege-

biet GE 2 (05.04.2017). 

Im Gutachten wurde untersucht, welche 

zusätzlichen gewerblichen Geräu-
schimmissionen durch Ansiedlungen im 

Bebauungsplangebiet verursacht werden 

dürfen, ohne dass es zu Konflikten an der 

vorhandenen Wohnbebauung kommt. 

Die dabei ermittelten zulässigen Emissi-

onswerte entsprechen nicht annähernd 

den Richtwerten für Industriegebiete ge-

mäß § 9 BauNVO, deren Zweckbestim-

mung es ist, Betriebe aufzunehmen, die 

aufgrund ihres hohen Störgrades durch 
Emissionen in anderen Baugebieten un-

zulässig sind. Aufgrund der schutzwürdi-

gen Wohnnutzungen im Umfeld kann also 

nur die Festsetzung als GE (Gewerbege-

biet) erfolgen. 

(analog Prüfung der Stellungnahme in  

Nr. 1b) 

Anregung nicht 

berücksichtigt 

2h Die Maßnahmen des Grünordnungspla-

nes (GOP) sind gemäß Zielsetzungen des 

Regionalplanes nachvollziehbar. Fehlen-

den Unterlagen, zu Fauna und hydrogeo-
logisches Gutachten, die für die 2. Offen-

legung im Anschreiben angekündigt wer-

den, müssen erarbeitet werden und dem 

Planungsverband vorgelegt werden. 

 

Zu Umweltbericht, Grünordnungspla-

nung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

gibt es aus regionalplanerischer Sicht kei-

ne Hinweise. Stellungnahmen der Fach-
behörden sind zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hinweise  

beachtet 

 Die Gesamtfortschreibung des Regional-

plans Südwestsachsen erforderte eine 

Umweltprüfung. Die Ergebnisse können 

   Der Umweltbericht ist ein separater Teil 

der Begründung (C). 

Im Rahmen des Planverfahrens wurde ei-

Anregung  

berücksichtigt 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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als Grundlage in detaillierte und stand-

ortbezogene Umweltprüfungen im Rah-

men der Bauleitplanung einfließen. Im 

Umweltbericht ist darzulegen, wie die 

festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

im BBP Berücksichtigung gefunden ha-

ben. Im Rahmen der Alternativenprüfung 
ist die Entwicklung des Gebietes bei 

Nichtdurchführung darzustellen. Der 

Umweltbericht sollte auch geplante Mo-

nitoring-Maßnahmen beschreiben. 

ne  Umweltverträglichkeitsuntersuchung 

(18.02.2017) erarbeitet. 

Monitoring-Maßnahmen sind vorgesehen 

und haben bereits begonnen (Feldlerche). 

 

 

   In die Karten zur Umweltverträglichkeits-

prüfung wurde die Karte 1 „Raumnut-

zung“ nachrichtlich übernommen. Sie 

darf nicht von den Ausweisungen im RP 

abweichen. Dazu können digitale Daten 

vom Planungsverband übermittelt wer-

den. 
 

 

 In der Karte 1 UVU Realnutzung wurde 

die Nachrichtliche Übernahme aus  der 

Karte 1 Raumnutzung des Regionalplanes 

Südwestsachsen (in Kraft getreten 

06.10.2011) dargestellt. Die Darstellung 

im Regionalplan erfolgt im Maßstab  

1:100.000 und ist nicht parzellenscharf. 
Die Abweichungen sind minimal. Die Kar-

te 1 UVU Realnutzung wird aktuell nicht 

geändert. 

Zukünftig soll die Möglichkeit der digita-

len Datenbeschaffung genutzt werden. 

 

Hinweis zur  

Kenntnis  

genommen 

 

 

   Das geplante Regenrückhaltebecken RRB 

2 darf: 

- den Bereich um die Mühlteiche Unterlo-

sa (Ausweisung eines Vorranggebietes 

Arten- und Biotopschutz) nicht beein-

trächtigen, 
- das einstweilig sichergestellten LSG 

„Taltitz-Unterlosaer Kuppenland“ nicht 

beeinträchtigen und muss im Einklang mit 

der Schutzgebietsverordnung stehen. 

 

Einstweilige Sicherstellung LSG „Taltitz-

Unterlosaer Kuppenland“ ist am 22. Juli 

2016 abgelaufen. 

Trotzdem ist der aktuelle Stand der Pla-

nungen zu berücksichtigen. 

Mit Schreiben vom 12.07.2016 wurde die 

Stadt Plauen im Verfahren zur endgülti-

gen Unterschutzstellung  des LSG „Taltitz 

- Unterlosaer Kuppenland“ angehört und 

hat mit Schreiben vom 26.08.2016 ihre 

Belange geltend gemacht. 
Auf den Sachverhalt zum RRB 2 wurde 

dabei im Anhörungsverfahren hingewie-

sen. Die Untere Naturschutzbehörde äu-

ßerte im Rahmen der 3./4. Beteiligung 

keine Bedenken, d. h. die RRB stehen im 

Einklang mit der geplanten Schutzge-

bietsverordnung. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

   Es ist eine CEF 1 Maßnahme in Tau-

schwitz in unmittelbarer Nähe zum SO 

„Photovoltaik“ geplant. 
Führt die Maßnahme dazu, dass der Ver-

botstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG 

nicht eintritt? 

 

 

 

 Die CEF Maßnahmen haben das Ziel die 

Population (Anzahl der Brutpaare) auf 

den CEF Flächen zu erhöhen. Die Verbots-
tatbestände gemäß § 44 BNatSchG wer-

den beachtet, indem vor Erschließung des 

Gewerbegebietes Vor- Ort- Begehungen 

durchgeführt werden bzw. die Erschlie-

ßung außerhalb der Brutzeit erfolgt  

(Begründung m. Umweltbericht C. 2.3). 

 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 
 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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   Im Umweltbericht zum BBP S. 33 soll fol-

gender Aspekt aus dem Umweltbericht 

zum Regionalplan Region Chemnitz 

(Stand Dez. 2015, S. 32) berücksichtigt 

und dokumentiert werden: 

Empfehlung  

Aufgrund des Abstandes zur nächstgelegenen 
Wohnbebauung von weniger als 500 m ist bei 

Planungen im Bereich des Vorsorgestandortes 

V15 Oberlosa, bei denen die Ansiedlung von 

Anlagen erfolgen soll, die Betriebsbereiche 

nach der Störfallverordnung (12. BImSchV) 

umfassen, die Einhaltung der empfohlenen 

Abstände der KAS-18 (Leitfaden der Kommiss

on für Anlagensicherheit) sicherzustellen. Di

se Empfehlung folgt den Vorgaben des § 50 

BImSchG, der die Anforderungen des Art. 12 
(1) der Seveso-II-Richtlinie in deutsches Recht 

umsetzt. Nach § 50 BImSchG sind bei raumb

deutsamen Planungen und Maßnahmen die 

für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 

Flächen einander so zuzuordnen, dass schädl

che Umwelteinwirkungen und Auswirkun

schwerer Unfälle auf ausschließlich oder 

überwiegend dem Wohnen dienende Flächen 

und auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, 

insbesondere auf öffentlich genutzte Flächen 
so weit wie möglich vermieden werden.  

 
 

 Auf die Einhaltung der entsprechenden 

Abstände gemäß KAS-18 wird in der Be-

gründung C Umweltbericht 2.2 hingewie-

sen. Damit wird der Empfehlung aus dem 

Umweltbericht zum Regionalplanentwurf 

(Stand Dez. 2015) 2.1.1.2 Vertiefende Prü-

fung …  gefolgt. 
Die evtl. Ansiedlung von Betriebsberei-

chen nach der Störfallverordnung wird im 

Rahmen des Baugenehmigungsverfah-

rens nach der 12. BImSchV geprüft. 

(s. auch Nr. 1 c  Landesdirektion Sachsen) 

Hinweis  

beachtet 

 

2i Der Regionale Planungsverband ist über 

das Abwägungsergebnis zu informieren. 

 

Der Planungsverband ist über das Ergeb-

nis der Abwägung zu informieren. 

 

Der Planungsverband ist über das Ergeb-

nis der Abwägung zu informieren. 

Im Rahmen der Amtshilfepflicht gemäß § 

4 i. V. m. 

§ 5 (1) VwVfG wird um Übersendung der 

in Kraft getretenen Planungsunterlagen 

gebeten. 

 

Der Planungsverband ist über das Ergeb-

nis der Abwägung zu informieren. 

Im Rahmen der Amtshilfepflicht gemäß § 

4 i. V. m. 

§ 5 (1) VwVfG wird um Übersendung der 

in Kraft getretenen Planungsunterlagen 

gebeten. 

 

 

Der Abwägungsbeschluss des Stadtrates 

wird allen Beteiligten zugesandt. Nach in 

Kraft treten der Satzung wird diese in das 

2017 neu geschaffene Landesportal Bau-

leitplanung eingestellt. 

Hinweis wird 

berücksichtigt 

   Abstimmung über Nr.  2 bis  2i  Planungsverband Reg.  Chemnitz  
 

Ja Nein Enthaltung 

   Wirtschaftsförderungsausschuss    

   Stadtbau- und Umweltausschuss    

   Stadtrat    

  
 
 
 

     



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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3 Landratsamt Vogtlandkreis 
 
Stellungnahme vom 04.06.2009 
 

 

Das Landratsamt stimmt der Planungsab-

sicht zum Bebauungsplan Nr. 031 „Ind.- 
und Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa Teil 

1“ unter Beachtung der Forderungen u. 

Hinweise zur Erreichung der Genehmi-

gungsfähigkeit aus umweltrechtlicher, 

bauplanungsrechtlicher und landwirt-

schaftlicher Sicht zu. 

Landratsamt Vogtlandkreis 
 
Stellungnahme vom 01.02.2011 
 

i. O. 

 

 
 

 

 

Landratsamt Vogtlandkreis 
 
Stellungnahme vom 29.06.2016 
 

 

Die Planung ist derzeit nicht genehmi-

gungsfähig. 
 

 

 

 

 

Landratsamt Vogtlandkreis 
 
Stellungnahmen vom  08.06.2017/ 
24.07.2017 
 

Der Planentwurf wurde  anfangs wegen 

Bedenken zur Verkehrsanbindung an die 
B 92 nicht befürwortet.  In Folge der Dar-

legungen des LASuV, NL Plauen wird dem 

Planentwurf doch zugestimmt, da eine 

direkte Anbindung an die B 92 derzeit 

nicht möglich ist. 

 

 

 

 

 

 

Die anfänglichen Bedenken konnten im 

Zuge weiterer Abstimmungen grundsätz-
lichen ausgeräumt werden. 

(s. u. Prüfung der Stellungnahmen der  

Wirtschaftsförderung des LRA Vogtland-

kreis) 

 

Seit September 2017 bemüht sich die 

Stadt Plauen beim Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr erneut und um eine direkte  Gewer-

begebietserschließungsstraße   von der 
B 92 in das Ind.- und Gewerbegebiet. 

 

 

 

 

 

 

Keine Abstim-

mung erforder-
lich 

  Wirtschaftsförderung: 

 

Es handelt sich um einen Regionalen Vor-

sorgestandort für Industrie und produzie-

rendes Gewerbe. Es wird eine Flächensi-

cherung für Vorhaben mit überregionaler 

und regionalwirtschaftlicher Bedeutung 

angestrebt. 

 

Wirtschaftsförderung: 

 

Planungen sind wichtig für die Region, da 

das qualifizierte Arbeitsvermögen in der 

Region gesichert wird und neue Arbeits- 

und Ausbildungsplätze geschaffen wer-

den – wichtig für die Stärkung der regio-

nalen Wirtschaft. 

Wirtschaftsförderung: 

 

Flächensicherung dient der Ansiedlung 

großflächiger, produzierender und ar-

beitsplatzintensiver  Unternehmen mit 

überregionaler Bedeutung zur Stärkung 

der regionalen Wirtschaft. 

Die neue Anbindung wird nicht befürwor-

tet. Es ist dringend eine direkte Anbin-
dung von der B 92 aus geboten. 

 

 

 

 

Mit Schreiben LRA Vogtlandkreis vom 

24.07.2017 wird die Stellungnahme v. 

08.06.17 in Teilen geändert und der vor-

liegende Planentwurf befürwortet, 

da bis dahin eine direkte Anbindung an 

die B 92 nicht möglich war. 

 
Seit September 2017 bemüht sich die 

Stadt Plauen beim Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr erneut und um eine direkte  Gewer-

begebietserschließungsstraße   von der 

B 92 in das Ind.- und Gewerbegebiet. 

 

 

 

Keine Abstim-

mung erforder-

lich 

3a Bauplanung: 

 

 

 

Bauplanung: 

 

 

 

 

Bauplanung: 

 

Bauplanungsrechtliche Forderungen aus 

2009 und 2011 wurden nicht umfänglich 

beachtet. Sie gelten daher weiterhin. 

Bauplanung: 

 

Die Hinweise wurden berücksichtigt. 

 

 

Keine Stellungnahme erforderlich 

 

 

 

 Die Stadt Plauen verfügt über keinen 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan. 

Dem LRA liegt auch kein Entwurf vor.  

 

   Der Flächennutzungsplan der Stadt Plau-
en ist am 07.10.2011 wirksam geworden 

und liegt dem LRA sowie der Landesdirek-

tion Chemnitz vor. 

 

Keine Abstim-
mung erforder-

lich 

 

 

 Die Planverfahren aus den Jahren 1998 

müssen vor Satzungsbeschluss zum BBP 

Nr. 031 aufgehoben und dem LRA Vogt-

landkreis der Nachweis darüber gebracht 

Überlagerung rechtskräftiger (BBP 031 

Teil 2a) und im Verfahren befindlicher 

Bauleitpläne (vBBP 020 „Gewerbegebiet 

mit Autohof Oberlosa“ und BBP 006 „In-

  Die Beschlüsse zu dem BBP 006 „Ind.-u. 

Gewerbegebiet Oberlosa Teil 1“ und zu 

dem vorhabenbezogenen BBP 020 „Ge-

werbegebiet mit Autohof Oberlosa“ wur-

Anregung  

beachtet 

 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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werden. 

 

 

dustrie- und Gewerbegebiet Plauen-

Oberlosa, Teil 1“) ist zu klären. 

 

den am 04.04.17 vom Stadtrat der Stadt 

Plauen aufgehoben (Amtliche Veröffentli-

chung vom 18.04.2017). Die ortsübliche 

Bekanntmachung der Aufhebungsbe-

schlüsse erfolgte am 17.01.2018 

Das LRA Vogtlandkreis wurde am 

01.02.2018 informiert. 
(analog Prüfung Stellungnahmen Nr. 1) 

 

 Der BBP ist im Regionalplan Südwest-

sachsen zum Teil als Vorsorgestandort 

für Industrie und produzierendes Gewer-

be ausgewiesen. Die Nutzung ist entspre-

chend ausschließlich regional und über-

regional bedeutsamen Investitionen der 

Investitionen der Industrie und des pro-

duzierenden Gewerbes vorbehalten. Im 

Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß 
Regionalplan unter „1. Art der baulichen 

Nutzung“ auch Photovoltaik- Freiflächen-

anlagen und Vergnügungsstätten auszu-

schließen. Weiterhin fehlen Festsetzun-

gen zur beschränkten Zulässigkeit von 

Verwaltungs- und Bürogebäuden sowie 

Wohnungen. 

Der Bereich der kommunalen Bauflächen 

ist ausschließlich für Industrie und pro-

duzierendes Gewerbe freizuhalten und 
somit sind ebenfalls bestimmte Nutzun-

gen analog zum Vorsorgestandort auszu-

schließen, wie z.B. auch Autohof, Rastflä-

chen, Einzelhandel jeglicher Art und Grö-

ße, Dienstleistungsbetriebe und Photo-

voltaik. 

 

Beschränkte Zulässigkeit im Vorsorgege-

biet und im kommunalen Gebiet beach-

ten:  Wohnungen,  

Autohof, Rastflächen ausschließen. 

 

 

Die beschränkte Zulässigkeit von Nutzun-

gen sowohl im Vorsorgestandort als auch 

im kommunalen Gebiet ist festzusetzen. 

Wohnungen, Autohof und Rastflächen 

wurden nicht entsprechend beachtet. 

 

 

 

 
 

 Im Planteil Teil B, B Textliche Festsetzun-

gen, 1. Art der baulichen Nutzung ist der 

Ausschluss von Tankstellen im Einzelnen 

festgesetzt worden. 

Dort ist ebenfalls geregelt, dass Logistik-

betriebe nur i. V. m. produzierender In-

dustrie oder produzierenden Gewerbe 

oder bei überregionaler Bedeutung zuläs-

sig sind, und dass Betriebswohnungen 
ausnahmsweise zugelassen werden kön-

nen. 

(s. Begründung zum BBP, B  1.1 Art der 

baulichen Nutzung). 

(analog Prüfung der Stellungnahmen Nr. 

1a  

zu Z 1.4.3 (Nutzungsausschluss)) 

Photovoltaik- Freiflächenanlagen, Autoh-

öfe, Park- u. Rastanlagen sind gemäß 

Planteil Teil B, B Textliche Festsetzungen, 
1. Art der baulichen Nutzung ausge-

schlossen, da das Gebiet nach Z 1.4.3 RP 

ausschließlich den regional und überregi-

onal bedeutsamen Investitionen der In-

dustrie und des produzierenden Gewer-

bes mit einer hohen Arbeitsplatzkonzent-

ration zur Verfügung zu stellen ist. 

 

Anregungen  

beachtet 

 

 Zur Festsetzung der Traufhöhe ist ein un-

terer Bezugspunkt festzulegen. Dabei ist 

die Bezugnahme auf einen anderen 

rechtsklaren Punkt zu empfehlen, wie z. 
B. über NN oder Festsetzung von Höhe-

punkten in der Straßenbegrenzungslinie. 

 

Festsetzung zum Bezugspunkt Traufhöhe 

fehlt. 

 

 
 

 

Bezugspunkt Traufhöhe fehlt weiterhin. 

 

 

 
 

 

 Die Festsetzung im BBP Teil B   A 2. nach  

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB wurde überarbei-

tet. 

 

Hinweis beach-

tet 

 

 
 

 

 In den textlichen Festsetzungen gehören 

die Punkte 2.2-2.5 und 2.7 nicht unter 2. 

„Maß der baulichen Nutzung“ 

 

„Bauweise“ und „Nebenanlagen“ gehö-

ren nicht unter „Maß der baulichen Nut-

zung“. 

 

Zu textliche Festsetzungen: die Punkte 

2.2 Nebenanlagen und 2.3 Bauweise ge-

hören nicht unter „Maß der baulichen 

Nutzung“. 

 Die Gliederung  wurde komplett überar-

beitet und gemäß § 9 Abs. 1 BauGB er-

stellt.  

 

Hinweis  

beachtet 

 

 Bei der Festsetzung von Leitungsrechten 

ist zu benennen, zu wessen Gunsten die 

Zeichnerische und textliche Festsetzun-

gen zu Leitungsrechten fehlen. 

Es wird nochmals auf die fehlenden 

zeichnerischen und textlichen Festset-

 Die Begünstigten wurden gemäß § 9 Abs. 

1 Nr. 21 BauGB im Bebauungsplan festge-

Hinweis  

beachtet 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 

 

Abwägungstabelle BBP 031 „Industrie- und Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teil 1 

15 von … 

Festsetzung erfolgt. 

 

 

 

zungen von Leitungsrechten hingewiesen. 

Bestehende Leitungsrechte sind nach-

richtlich zu übernehmen. 

setzt. 

 

 

 

 Da es in Sachsen keine Rechtsgrundlage 

aufgrund des § 9 Abs. 4 BauGB gibt, 

grünordnerische Festsetzungen auch oh-

ne bodenrechtlichen Bezug in den Be-

bauungsplan zu übernehmen, sollten die 

grünordnerischen Festsetzungen des BBP 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB daraufhin 

geprüft werden, dass alle Festsetzungen 

aus städtebaulichen Gründen gesteuert 

und begründet werden können. 

Soweit der Ausgleich nicht am Ort des 

Eingriffs erfolgt, soll die Gemeinde ge-

mäß § 135a Abs. 2 Satz 1 BauGB die Aus-

gleichsmaßnahmen anstelle und auf Kos-

ten der Vorhabenträger oder Eigentümer 
der Grundstücke durchführen und auch 

die hierfür erforderlichen Flächen bereit-

stellen. 

 

Die Hinweise zu den grünordnerischen 

textlichen Festsetzungen gelten weiter-

hin. Insbesondere die 

grünordnerischen Festsetzungen ohne 

bodenrechtlichen Bezug und Zuordnung 

von „Ausgleichs-Flächen“ zu „Verursa-
cher-Flächen“ prüfen. 

 

 

 

 

  Die Basis für die grünordnerischen Fest-

setzungen gemäß § 9 BauGB oder § 89 

SächsBO bilden: 

- die Umweltverträglichkeitsuntersu-

chung (UVU), 

- der Artenschutzfachbeitrag 
- der Grünordnungsplan (GOP), 

die durch ein Fachplanungsbüro erstellt 

wurden. 

  Die Stadt Plauen ist Eigentümer aller 

Flächen für Industrie und Gewerbe sowie 

für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 Es besteht generell die materielle Anpas-

sungspflicht an die Ziele der Raumord-

nung und Landesplanung. Diesbezüglich 

wird auf die Beachtung und ausreichende 

Auseinandersetzung deren Forderungen 

verwiesen. 

 

 Anpassungspflicht an die Ziele der Raum-

ordnung beachten. 

 

 

 Die Planungen stehen im Einklang mit 

den Erfordernissen der Raumplanung. Es 

bestehen keine grundlegenden Bedenken 

(s.  dazu unter: 

Nr. 1  Landesdirektion Sachsen,  

Stellungnahme vom 07.06.2017 und 

Nr. 2  Planungsverband Region Chem-

nitz, 
Stellungnahme vom 31.05.2017) 

Anregung 

berücksichtigt 

 

 

 

  Ersatzmaßnahme 7 betrifft „BBP 003 

„Gewerbepark mit Wohnsiedlung Reißig“. 

 

Neuanlage eines Teiches Flurstück 596 

Gemarkung Neundorf (Maßnahme 9) be-

darf einer positiven Entscheidung über 

das Wasserrechtliche Genehmigungsver-

fahren. 

 

   

Maßnahme 7 ist entfallen 

 

 

 

Maßnahme 9 ist entfallen 

 

Keine Abwä-

gung erforder-

lich 

 

 

  Nachweis der Rechtmäßigkeit der über-

planten BBP Nr. 031 „Oberlosa Teil 2a“ 

und  
Nr. 003 Gewerbepark „Reißig“. 

 

  Der BBP 031 „Ind.- u. Gewerbegebiet 

Plauen-Oberlosa, Teil 2a“ ist mit der Ver-

öffentlichung  am 07.10.2005, seine  1. 
Änderung mit der Veröffentlichung am 

06.06.2008 in Kraft getreten. 

BBP 003 Gewerbepark „Reißig“ ist nicht 

mehr von Planänderungen betroffen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  
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2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  
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3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  
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4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 
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Abwägung  

 

18.04.2018 
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   Es wird nochmals auf die Erforderlichkeit 

separater wasserrechtlicher Verfahren 

hingewiesen. 

 

 

 Anträge  auf Wasserrechtliche Erlaubnis 

werden im Zuge der Planung der Bauaus-

führung erstellt und zur Genehmigung 

eingereicht. 

Vorabstimmungen fanden bereits statt. 

(siehe Nr. 3f LRA V, Wasserwirtschaft: 

 
Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich reduziert, so dass 

eine Aktualisierung des Antrages erfor-

derlich wird.  

Zeitgleich plant das LASuV am „RRB 13 

neu“, dessen Abflussmengen auch dem 

Eiditzlohbach zugeführt werden sollen. 

 

Hinweis wird 

bei den weiteren 

Planungen  

beachtet 

3b Landwirtschaft: 

 

Insbesondere zu der Intensität der Be-
wirtschaftung landwirtschaftlicher Flä-

chen werden im Teil C der Umweltver-

träglichkeitsuntersuchung, Punkt 2 Be-

standerfassung und Bewertung, einige 

Ergänzungen notwendig. Durch die In-

tensität der landwirtschaftlichen Boden-

nutzung insbesondere in den 70er und 

80er Jahren ist es oft zu zahlreichen Be-

einflussungen der bestehenden Naturgü-

ter gekommen. Die moderne Landwirt-
schaft seit Anfang des 21.Jahrhunderts 

setzt auf eine umweltgerechte, Ressour-

cen schonende Landbewirtschaftung. 

 

Speziell im Bereich Eiditzlohbach werden 

die Flächen durch ein Landwirtschaftsun-

ternehmen nach der „Verordnung (EG) 

Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 

2007 über die ökologische Produktion 

und die Kennzeichnung von ökologischen 
Erzeugnissen…“ bearbeitet. Dazu unter-

zieht sich der Betrieb einem Kontrollver-

fahren nach den im zugehörigen EG-

Folgerecht festgelegten Kriterien.  

Zur Abklärung der in der UVU beschrie-

benen Vorbelastung“ durch intensive 

Landwirtschaft und den damit einherge-

hendem Einsatz von Pestizid- und Dün-

gemitteln“ wurden bislang keine An-

haltspunkte gefunden. 
 

Landwirtschaft: 

 

Wirtschaftswege dienen in erster Linie 
der Erreichbarkeit landwirtschaftlicher 

Flächen mit moderner Landtechnik, nicht 

nur Ausritten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Landwirtschaft: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Landwirtschaft: 

 

Keine Einwendungen 

 

 

Eine Neufassung der Umweltverträglich-
keitsuntersuchung mit Stand 18.02.2016 

wurde erarbeitet und die Belange be-

rücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

In der UVU vom 18.02.2016 wird auf-

grund der anerkannten Biolandwirtschaft 

nicht mehr von einer Dünge- und Pesti-

zidbelastung ausgegangen. 

 

 

 

 

Hinweis  
beachtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hinweis  

beachtet 
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Abwägung  
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 Positiv sind die Maßnahmen zur Entsieg-

lung versiegelter Flächen zu beurteilen. 

 

   Keine Stellungnahme erforderlich. 

 

 

 Die Ersatzmaßnahme Nr.  5  auf Flst 1010 

Unterlosa zur Verbesserung der „poten-

tiell betroffenen Population des Reb-

huhns“ behindert die landwirtschaftliche 

Bodennutzung mit moderner Landtech-

nik. Eine Zustimmung für diese Teilfläche 
kann nicht gegeben werden.  

Bedenken zu Maßnahme Nr. 5 geäußert. 

Die als Ersatzmaßnahme 5 vorgesehene 

Heckenpflanzung auf dem Flst 1010 Ge-

markung Unterlosa erzeugt einen Über-

schuss in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz, 

der nicht notwendig ist. 
 

  Maßnahme Nr. 5 ist entfallen. 

 

 

Keine Abwä-

gung erforder-

lich 

 

 

  Es muss kein Überschuss von knapp 5000 

Ökopunkten zu Lasten der Landwirtschaft 

erzielt werden. Vorgesehene E+A-

Maßnahmen im Bereich landwirtschaftli-

cher Flächen sind auf ein Mindestmaß zu 

reduzieren. Bereits durch das Gewerbe-

gebiet an sich ist ein hoher Flächenverlust 

zu verkraften. 

 

  Entsprechend den Planunterlagen vom 

08.03.2017 wurde ein Überschuss  von 

ca. 3 % der Gesamtkompensation erzielt. 

Am geplanten Maßnahmenmix wird fest-

gehalten. 

Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich reduziert, so dass 

eine aktualisierte Eingriffs- und Aus-

gleichsbilanz zu erstellen ist. 

 

Hinweis zur 

Kenntnis  

genommen 

 

 Im BBP Teil B, Festsetzungen wird die Er-

satzmaßnahme Nr. 2  um die Flurstücke 
624/3 und 627/6 Neundorf erweitert. 

Diese Notwendigkeit lässt sich aus Sicht 

der UVU, Pkt. 4.3.4 (Gesamtbewertung) 

nicht erkennen, da aus der UVU zu ent-

nehmen ist, dass auch ohne diese Flur-

stücke 624/3 und 627/6 „ der Ausgleich 

für die geplanten Baumaßnahmen als 

hinreichend angesehen“ wird. Der Ver-

lust an Landwirtschaftsfläche auf den 
Flurstücken 624/3 und 627/6 könnte so-

mit vermieden werden. 

   Flst 624/3 und 627/6 Gemarkung Neund-

orf sind nicht mehr Teil der Ausgleichsflä-
che. 

 

 

 

 

Anregung 

berücksichtigt 
 

 

 

 

 

 

   Laut Begründung Pkt. 2.2.1 Geplante 

Maßnahmen zur verkehrlichen Erschlie-

ßung soll der Knoten B92/ Oberlosaer 

Weg/ Kulmgasse rückgebaut werden. 

Dabei kommt es zu erheblichen Beein-

trächtigungen für anliegende Betriebe. 

Ein Rückbau der Linksabbiegespuren im 

Bereich des geplanten Straßenrückbaus 

würde die Querung für landwirtschaftli-

che Fahrzeuge im Bereich Oberlosaer 
Weg/Kulmgasse erschweren und eine Ge-

fahrensituation herstellen. 

 

 

 

 

 Der Knoten B 92/ Oberlosaer Weg/ Kul-

mgasse ist nicht mehr im Plangebiet ent-

halten. Veränderungen sind in diesem 

Bereich nicht mehr geplant. 

 

 

 

Keine Abwä-

gung erforder-

lich 
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   Der artenschutzrechtlichen Maßnahme 

CEF 1wird zugestimmt, da die Ökoland-

wirtschaft die Extensivierung der Grün-

landfläche in ihren Betriebsmodus ein-

binden kann. 

 

 Keine Stellungnahme erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Die Maßnahme 8 am Stollenbachtal Ge-

markung Großfriesen (Entwicklung einer 

extensiv genutzten Mähwiese) wird abge-
lehnt, da das knappe Gut „Ackerland“ er-

halten werden sollte. 

 

 Die Beanspruchung landwirtschaftlicher 

Flächen wurde im Planungsprozess inten-

siv abgewogen. Auf den Flächen ist eine 
landwirtschaftliche Nutzung in veränder-

ter Form weiterhin möglich. Auf die in 

Maßnahme 8 ehemals geplante Auffors-

tung wurde zu Gunsten einer Extensiv-

grünlandnutzung verzichtet. Der Pächter 

wurde informiert (Gespräch vom 

20.05.2015). 

(analog in Nr. 16 und 17) 

 

Anregung  

berücksichtigt 

3c Forstbehörde: 

 
Ersatzmaßnahme D: 
Am südlichen Ende des Flst. 1036/3 

Oberlosa liegt eine Waldfläche im Sinne 

von § 2 SächsWaldG. Diese ist in der 

Waldfunktionskartierung als „Anlagen-

schutzwald“ ausgewiesen.  

Zur Umsetzung der geplanten Bebauung 

sind gegenwärtig Waldumwandlungen 

nicht vorgesehen. Deshalb wäre es folge-

richtig, die Waldfläche nicht in den Be-
bauungsplan einzubeziehen. Ersatzmaß-

nahmen, wie auf der Waldfläche geplant, 

sind auch außerhalb des Bebauungspla-

nes möglich. 

Vorsorglich wird jedoch auf folgendes 

hingewiesen: 

Gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB ist mit Grund 

und Boden sparsam und schonend um-

zugehen. Als Wald genutzte Flächen sol-

len nur im notwendigen Umfang umge-
nutzt werden. 

 

 

Forstwirtschaft: 

 
Maßnahme D:  

Auf dem Flurstück 1036/3 Oberlosa 

(Maßnahme D) befindet sich eine Wald-

fläche. Diese ist aus dem BBP herauszu-

nehmen. 

 

Forstwirtschaft: 

 
 

 

 

 

  

 
Die Waldfläche auf dem Flurstück 1036/3 

liegt zukünftig nicht mehr im Geltungsbe-

reich des überarbeiteten Entwurfes des 

Bebauungsplanes. Mit der geplanten  

grundsätzlichen Verkleinerung des Gel-

tungsbereiches  um ca. 1/3 der Bauflä-

chen, ist auch eine aktualisierte Eingriffs- 

Ausgleichsplanung zu erstellen. Damit 

wird eine Reduzierung der geplanten 

Ausgleichsflächen erfolgen können. 
 

 

 
Anregung 

berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß 

§ 25 Abs. 3 SächsWaldG ein 30 m Min-

destabstand zwischen Gebäuden oder 

baulichen Anlagen mit Feuerstätten und 

Wald einzuhalten ist.  

 

Gemäß § 25 SächsWaldG ist der 30 m 

Waldabstand einzuhalten.  

 

 

Zu bestehenden Gebäuden ist wieder der 

Waldabstand 30 m zu beachten. 

 

 

 Der Mindestabstand von 30 m gemäß § 

25 Abs. 3 SächsWaldG zu baulichen Anla-

gen wird eingehalten. 

 

 

Hinweis  

beachtet 
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 Die Ersatzmaßnahme D ist als Voranbau, 

nicht als Umwandlung zu planen, d. h. 

Auflichtung des vorhandenen Oberbe-

standes im Rahmen einer Durchforstung 

und Einbringung von Forstpflanzen ge-

mäß § 2 Abs. 1 SächsWaldG. Der Voran-

bau ist mit Rotbuchen und Edellaubhöl-
zern, entgegen der in der Pflanzenliste 6 

aufgelisteten Eichenarten, auszuführen. 

Die Rotbuchen sind mit 8000 Stück/ha zu 

planen, das bedeutet einen Pflanzver-

band von 2 m x 0,63 m. Ein gruppenwei-

ser (0,04-0,10 ha) Mitanbau von Edelhöl-

zern ist mit 5000 Stück/ha vorzusehen, 

der Pflanzverband beträgt 2 m x 1 m. Für 

die Voranbaubaumarten ist die her-

kunftsgesichertes Pflanzmaterial mit ei-
nem Mindestalter von 2/1 zu verwenden. 

 

Für Auflagen zu Bewirtschaftungsmaß-

nahmen soll die forstliche Terminologie 

übernommen werden: 

„Voranbau mit autochthonen Laubbaum-

arten ausführen“ 

 

 

Maßnahme D: Terminologie ändern: 

- Keine Waldumwandlung, sondern Um-

bau! 

- keine Mischungen mit zu kleinen Antei-

len 

- Bewirtschaftung vorher mit Fortbehörde  

   abstimmen 
 

 

 Die Waldfläche auf dem Flurstück 1036/3 

liegt zukünftig nicht mehr im Geltungsbe-

reich des überarbeiteten Entwurfes des 

Bebauungsplanes. Mit der geplanten  

grundsätzlichen Verkleinerung des Gel-

tungsbereiches  um ca. 1/3 der Bauflä-

chen, ist auch eine aktualisierte Eingriffs- 
Ausgleichsplanung zu erstellen. Damit 

wird eine Reduzierung der geplanten 

Ausgleichsflächen erfolgen können. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 Der Waldrand ist mit standortgeeigne-

ten, herkunftsgesicherten Bäumen II. 

Ordnung bzw. mit Sträuchern gemäß 

Pflanzliste 6 zu gestalten.  

Es ist zu überprüfen, ob diese umfangrei-

che Pflanzliste beizubehalten ist. 

 

Bei der Erstellung der Pflanzliste sind 

Pflege- und Kostenaufwand zu bedenken. 

 

 

  Pflanzliste Nr. 6 wurde angepasst 

 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 Maßnahme B: Die zum Anbau eines Im-

missionsschutzwaldes in Liste 7 aufge-

führten Pflanzenarten erscheinen zu um-

fangreich. Die vorgeschlagene Baumart 
Pinus sylvestris ist als Immissionsschutz 

ungeeignet. 

 

 Maßnahme B (Immissionsschutz entlang 

der A 72): Immissionsschutzfunktion fest-

setzen, aber keinen Wald nach Sächs-

WaldG, weil sonst der Waldabstand 30 m 
einzuhalten wäre. 

 

 Baumart Pinus sylvestris wurde aus der 

Pflanzliste Nr. 7 (Immissionsschutz) ge-

strichen. 

 
Der Begriff „Wald“ wurde im Zusammen-

hang mit Maßnahme B (Immissions-

schutz) - in allen Unterlagen durch den 

Begriff „Immissionsschutzpflanzung“ er-

setzt. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

  Maßnahmen B, 4, 8  
Für Erstaufforstungen gemäß § 10 

SächsWaldG bedarf es der Genehmigung 

der Landwirtschaftsbehörde mit Beteili-

gung der Forstbehörde. Antrag rechtzeitig 
stellen. 

Ausführungsplanung für Erstaufforstung 

ist mit Forstbehörde abzustimmen. 

 

Maßnahme 4: 

Bei Neupflanzung  ist Erstaufforstungsge-

nehmigung erforderlich. 

 

 

 Die entsprechenden Anträge auf Anlage 

eines Laubmischwaldes werden vor Um-

setzung der Maßnahme 4 bei der Forst-

behörde gestellt. 

 
 

Hinweis wird 

beachtet 

 

  Punkt 4.3.3.1 Anlegen gestufter Wald-

ränder durch „auf den Stock setzen“ sind 

zeit- und kostenaufwändig und nicht 

sinnvoll. Waldränder sollen so aufgebaut 

 

 

 

 

 Wurde beachtet, siehe im GOP, Punkt 

4.3.3.1 Allgemeine Grundsätze bei der 

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen 

Hinweis  

beachtet 
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werden, dass sie - nach Kultursicherung 

und Pflege - sich selbst überlassen wer-

den können. 

 

  

 

   Umweltbericht 1.3.2 Monitoring 

Soweit es sich um Maßnahmen zu Wald-

flächen handelt, ist die Fortbehörde als 

Fachbehörde einzubinden. 

 
 

 Umweltbericht wurde unter 3.2 dahinge-

hend ergänzt, dass die Forstbehörde als 

Fachbehörde einzubinden ist. 

Hinweis wird  

beachtet 

 

3d Umweltamt SG Naturschutz: 

 

Umweltbericht und Artenschutzfachbei-

trag liegen noch nicht vor. Gilt auch für 

die von der Stadt Plauen beauftragte 

Brutvogelerfassung „Offenlandarten“. Im 

Bereich des „Taltitz-Unterlosaer Kuppen-

land“ ist auf evtl. Beeinträchtigung der 

existierenden Rebhuhn-Population zu 

prüfen. 
 

Naturschutz: 

 

 

 

 

 

 

Naturschutz: 

 

 

 

 

Naturschutz: 

 

Dem Vorhaben wird aus naturschutz-

rechtlicher Sicht zugestimmt. 

 

 

Im Artenschutzfachbeitrag 18.02.2016 

wurden alle artenschutzrechtlichen Be-

lange geprüft. Lt. Formblatt Nr. G 12 

konnten frühere Nachweise des Rebhuh-

nes durch Kartierungen von 2015 nicht 

bestätigt werden. Ein Vorkommen der Art 

kann ausgeschlossen werden. 

 

 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 

 Es ergehen Hinweise zur Vorentwurfsfas-
sung der Umweltverträglichkeitsuntersu-

chung. 

 

   Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung  
vom 18.02.2016 liegt vor. Die Hinweise 

wurden eingearbeitet. 

 

Hinweis  
beachtet 

 

 

  Für die geplanten Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen ist der Eigentumsnach-

weis zu erbringen. 

Bei nicht im Eigentum der Stadt Plauen 

befindlichen Flächen ist eine Einver-

ständniserklärung vorzulegen. 

 

  Die Stadt Plauen ist Eigentümer der Flä-

chen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men, siehe dazu Begründung zum BBP, 

1.8 Besitz- und Eigentumsverhältnisse. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

   Die vorgezogene Maßnahme „Feldler-

chenfenster“ findet auf einer Fläche statt, 

die bisher von einem Pächter bewirt-
schaftet wurde. Es ist nachzuweisen, dass 

dies keine „Greeningmaßnahme“ dar-

stellt, die ohnehin im Rahmen landwirt-

schaftlicher Förderung zu erbringen wäre. 

 

 Das Anlegen der Lerchenfenster ist keine 

Maßnahme im Bereich „Greening“ (Be-

stätigung vom Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie vom 

04.10.2016 liegt vor). 

 

Hinweis  

beachtet 

 
 

   Es soll je zwei LKW-Stellplätze ein groß-

kroniger Laubbaum gepflanzt werden. 

 

 Im Bebauungsplan Teil B, B Textliche 

Festsetzungen wird unter 7.2.4 eine ent-

sprechende Festsetzung getroffen. 

 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 Ausgleichsmaßnahme A: 

Die Ausgleichsmaßnahmen sollen den 

Teilflächen zugeordnet werden. 
 

   Eine Unterteilung in Bauphasen ist nicht 

mehr vorgesehen. Daher erfolgt keine 

Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen. 
 

Keine  

Abwägung  

erforderlich 
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     Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich erheblich reduziert. 

Der neue Geltungsbereich  entspricht na-

hezu der Bauphase 1b des Planstandes 

vom 18.02.2016 (TÖB-Beteiligung vom 

April bis Juni 2016, Bürgerbeteiligung 

Mai-Juni 2016). 
 

 

 Ausgleichsmaßnahme B (Immissions-
schutzwald an A 72):   Pflanzliste überar-

beiten. 

 

   GOP, Pflanzenliste 7, wurde entspre-
chend überarbeitet: es handelt sich bei 

Ersatzmaßnahme B um Immissions-

schutzpflanzungen.  

 

 

 

Hinweis  
beachtet 

 

 Ersatzmaßnahme C 

(Regenrückhalteteich RRB 2 Eiditzloh-

bach):  

Pflanzliste überarbeiten. 

 

Ersatzmaßnahme C: 

Aussagen zur Uferneigung fehlen, keine 

Pflanzungen von Ufervegetation vorse-

hen. 

 

 

 

Maßnahme C/CEF 2: 

 

 

 

 

Das RRB 2 ist nicht Bestandteil der Er-

satzmaßnahme C/CEF 2. 

 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 Die Regenwasserableitung RRB 1 und 

RRB 2 ist in der Begründung 2.5.2 Abwas-
serentsorgung „… mit teilweisem Dauer-

stau …“ und  im GOP 4.3.1.6 Öffentliche 

Grünflächen „… in Erdbauweise ausge-

führt …“ dargestellt. Es ist eindeutig zu 

beschreiben, welche Variante verbindlich 

ist und ob das RRB 1 in die Eingriffsbilan-

zierung eingeht. 

 

   Die Begründung mit Umweltbericht  wur-

de überarbeitet (s. Begründung Pkt. 2.3.2. 
Regenwasserablei-

tung/Regenwassernutzung). Die beiden 

RRB wurden als Kleinspeicher (CIR-Code 

23.300) bilanziert, die Pflanzliste 5  ist im 

GOP 08.03.2017 entfallen. 

Pflanzliste 1 enthält Vorschläge zur Aus-

wahl von Laubgehölzen zur Begrünung 

der Umgebung des RRB 2 gemäß GOP 

(Gehölzpflanzung auf öffentlichen Grün-
flächen. 

 

Anregung  

berücksichtigt 
 

 

    Um Maßnahme C als potentielle Brutplät-

ze für Offenlandarten nutzbar zu gestal-

ten, sollte das  

Mahdregime nach den ersten drei Jahren 

auf eine Mahd jährlich, nicht vor dem 

20.07., festgeschrieben werden. 

Die Festsetzung im BBP Teil B 6.5 Ersatz-

maßnahme C/CEF 2 Extensivgrünland 

wurde erneut mit der UNB abgestimmt 

und entsprechend geändert. (s. GOP Er-

läuterungsber.  4.3.2.2 Ersatzmaßnah-

men). 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

 

 Ersatzmaßnahme D (Umwandlung Fich-

tenforst): 

Konkrete Prozentangaben zum Waldum-

bau erforderlich, Pflanzliste 6 aktualisie-

ren. 
 

 

Ersatzmaßnahme D: 

Geplanten Waldumbau korrekt beschrei-

ben. 

 

 

  Im GOP Punkt 4.3.2.2 Ersatzmaßnahmen 

erfolgt die konkrete Beschreibung der Er-

satzmaßnahme D. Es ist eine Aufwertung 

der Biotopfunktion durch  einen ab-

schnittsweisen Umbau des Fichtenforstes 
in Laubmischwald (Voranbau) vorgese-

hen.  

Der entsprechende Antrag auf Waldum-

bau wird vor Umsetzung der Maßnahme  

Hinweis  

beachtet 

 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  
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4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 
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Abwägung  
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bei der Forstbehörde gestellt. Pflanzliste 

6 wurde überarbeitet. 

 Ersatzmaßnahme 1 (Kasernenstraße): 

 

Ersatzmaßnahme 1: 

Eingriffsbilanzierung überarbeiten 

 

  Maßnahme 1 ist entfallen. 

 

Keine Abwä-

gung erforder-

lich 

 

 Ersatzmaßnahme 2 (Zadera): 

Flächengrößenabgleich nötig 

 

Ersatzmaßnahme 2 (Zadera): 

Flächengrößenabgleich und Biotopzuord-

nung nötig 

Ersatzmaßnahme 2 (Zadera): 

 

 Flächengröße und CIR-Code wurden 

überarbeitet, siehe Anhang zum GOP, Ta-

belle A 1 und A 2. 
 

Hinweis  

beachtet 

 

   BBP Teil B, 2.7: Festgesetzt wurde „unge-

lenkte Sukzession“, besser wäre es, einen 

Großteil als Offenland zu belassen und 

extensive Schafbeweidung durchzufüh-

ren. 

 Es wurde festgesetzt, dass das Gelände in 

eine extensive Schafbeweidung zu über-

führen ist. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 Ersatzmaßnahme 3 (Schneckengrün): 

Überarbeiten. 

Ersatzmaßnahme 3: 

Biotopbewertung korrigieren. 

  Maßnahme 3 ist entfallen 

 

Keine Abwä-

gung erforder-

lich 

 

   Ersatzmaßnahme 4 (WeLaH-Gelände): 

BBP Teil B, 2.8: Bei der Streuobstwiese 

fehlen Festsetzungen zur Pflege, daher 

ergänzen:  Zwei Schnitte durchführen, 
Mitte Juni und Ende August des Jahres. 

 

 Die Pflegemaßnahmen  wurden im GOP, 

Erläuterungsbericht  4.3.2.2 Ersatzmaß-

nahmen ergänzt. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 Ersatzmaßnahme 5 (Hecke Unterlosa), 

Ersatzmaßnahme  6 (Garagen Biller),  

Ersatzmaßnahme 7 (BBP  003 Gewerbe-

park mit Wohnsiedlung Reißig)   sind zu 

überarbeiten. 

   Maßnahmen 5, 6, 7 sind entfallen 

 

Keine Abwä-

gung erforder-

lich 

 

  Ersatzmaßnahme 8: 

Formulierung überarbeiten 

 

Ersatzmaßnahme 8: 

BBP Teil B, 2.9: Mahdzeitpunkte ändern, 

bei zwei Schnitten 15.06. und 30.08. ei-

nes jeden Jahres 

 Mahdzeitpunkte wurden eingearbeitet 

unter 

BBP Teil B, Pkt. 6.9. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

  Ersatzmaßnahme 9: 

Abstimmungen mit der Unteren Natur-

schutzbehörde nötig 

 

  Maßnahme 9 ist entfallen 

 

Keine Abwä-

gung erforder-

lich 

 

  Pflanzlisten 1, 5 und 6: 
Bezüglich der Artenauswahl werden Kor-
rekturen vorgeschlagen. 

 

  Korrekturvorschläge wurden mit Stand 

18.02.2016 eingearbeitet 

Hinweis  

beachtet 
 

 

  Kompensationsflächenkataster Sachsen: 

Gemäß § 9b Abs. 1 SächsNatSchG sollen 

festgesetzte Kompensationsmaßnahmen 

sowie Flächen, auf denen Kompensati-

onsmaßnahmen durchgeführt wurden, in 

diesem Kataster erfasst werden 

(Sächsische Ökokonto-Verordnung). 

  Eine Meldung der Kompensationsflächen 

wird gemäß Sächsischer Ökokontover-

ordnung nach Erlangung der Rechtskraft 

des Bebauungsplanes erfolgen.  

 

Hinweis wird 

beachtet 

 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  
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durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
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   BBP Teil B, 2.10:  Auf Nachpflanzungs-

pflicht bei abgegangenen Gehölzen hin-

weisen. 

 

 
 

 Der Hinweis ist weder eine bauplanungs- 

noch bauordnungsrechtliche Festsetzung 

und wird daher nicht mit in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. Der Hinweis auf 

die Nachpflanzungspflicht erfolgt im GOP 
(08.03.2017) unter 4.3.1.3 Bepflanzungs-

grundsätze für das Grünsystem. 

Die Pflicht zur Unterhaltung der Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen  besteht 

gemäß § 15 (4) BauGB und schließt die 

Nachpflanzpflicht mit ein. 

 

Hinweis teilwei-

se beachtet 

 

 

 
 

 

 

   Die im GOP vorgesehenen Minderungs-

maßnahmen sind nur als „Sollbestim-

mungen“ formuliert und damit unver-

bindlich. Diese sind entweder verbindlich 
festzusetzen oder können in der Bilanzie-

rung nicht berücksichtigt werden. 

 

 Im GOP (08.03.2017)  4.3.1.1 Vermei-

dungs-, Schutz- und Minderungsmaß-

nahmen sind verbindliche Aussagen for-

muliert.  
 

Anregung 

berücksichtigt 

 

 

    Die Monitoring-Maßnahmen zur Feldler-

chenpopulation sind im Auftrag der Stadt 

Plauen durchzuführen. 

 

Im Umweltbericht erfolgen unter 3.2  Ge-

plante Maßnahmen zur Überwachung der 

erheblichen Auswirkungen bei der Durch-

führung des Bebauungsplans (Monito-

ring)  konkrete Ausführungen zum Feld-

lerchen-Monitoring. 

 

 

Hinweis  

beachtet 

 

3f Umweltamt SG Wasserwirtschaft: 

 
 

 

Wasserwirtschaft/ Wasserrecht: 

 
 

 

Wasserwirtschaft/ Wasserrecht: 

 
Es ist vorgesehen, den Eiditzlohbach auf 

einer Strecke von 130 m zu renaturieren. 

Gemäß § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsge-

setz (WHG) handelt es sich damit um ei-

nen Gewässerausbau, der nach § 68 Abs. 

1 WHG der Planfeststellung durch die zu-

ständige Behörde (Landesdirektion Sach-

sen) bedarf. 

Für einen Ausbau, für den nach UVP-

Gesetz keine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung besteht, kann eine Plangenehmi-

gung erteilt werden. 

Der formlose Antrag  ist mit den entspre-

chenden Planungsunterlagen 3-fach bei 

der Unteren Wasserbehörde einzu-

reichen. 

 

Wasserwirtschaft/ Wasserrecht: 

 
Auf die Erforderlichkeit wasserrechtlicher 

Verfahren wird nochmals hingewiesen. 

 

 

 

 
Der Antrag auf Planfeststellung/ -
genehmigung wird vor Satzungsbeschluss 

bei der Unteren Wasserbehörde gestellt. 

Für die Durchführung des Verfahrens ist 

die Landesdirektion Sachsen zuständig. 

 

 

 

 
Hinweis wird 

beachtet 

 

 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  
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1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  
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Stellungnahmen Träger öffentlicher  
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Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 
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 Die beabsichtigte Erschließungsplanung 

ist zwingend mit dem späteren Betreiber 

und der Abt. Arbeitsschutz der Landesdi-

rektion Dresden vor Beantragung der er-

forderlichen wasserrechtlichen Geneh-

migungen nach § 67 SächsWG für die ge-

planten Regenrückhaltungen, Abwasser-
druckleitung und Pumpwerk abzustim-

men. 

Der Bau und Betrieb der Schmutz- und 

Regenwasserkanäle ist gemäß § 67 Abs. 4 

SächsWG anzeigepflichtig. 

 

Die Erschließungsplanungen (Regenrück-

haltung, Abwasser, …) sind mit dem spä-

teren Betreiber der Anlage und der Abt. 

Arbeitsschutz der Landesdirektion Dres-

den vor Beantragung der erforderlichen 

wasserrechtlichen Genehmigung abzu-

stimmen. 
Bau und Betrieb der Schmutz- und Re-

genwasserkanäle ist gem. § 67 Abs. 4 

SächsWG anzeigepflichtig 

Bisherigen Stellungnahmen beachten: 

Separate wasserrechtliche Verfahren 

auch nötig für z. Bsp. Bauwasserhaltung, 

Errichtung von Abwasseranlagen. 

 Anträge  auf Wasserrechtliche Erlaubnis 

werden im Zuge der Planung der Bauaus-

führung erstellt und zur Genehmigung 

eingereicht. 

Die Berechnungsparameter für die Be-

messung der Regenwasserrückhaltung 

und –behandlung werden  (seit  Juni 
2017) und auch weiterhin für den redu-

ziertem Geltungsbereich mit der Unteren 

Wasserbehörde abgestimmt. 

 

Hinweis wird 

beachtet 

 

 

 Die abschließende Prüfung der Belange 

des Schutzgutes „Wasser“ ist, wie in der 

Umweltverträglichkeitsuntersuchung be-

reits erwähnt, erst nach Vorlage des hyd-

ro-geologischen Gutachtens möglich. Die 
Ausdehnung des Untersuchungsgebietes 

bis zu den Mühlteichen wird als ausrei-

chend angesehen. 

 

 

Es ist lt. Baugrundgutachten mit Schich-

ten- und Grundwasser zu rechnen. Erfor-

derliche Bauwasserhaltung ist zu erwar-

ten. Es kann zur dauerhaften Grundwas-

serabsenkung im Bereich der Regenrück-
haltebecken kommen. 

Diese Eingriffe stellen Grundwasserbe-

nutzungen nach § 9 WHG dar und bedür-

fen einer Wasserrechtlichen Erlaubnis. 

(Beantragung 4 Wochen vor Baubeginn 

im LRA/Wasserwirtsch./Wasserrecht). 

 

  Hydro-geologisches Gutachten vom 

29.05.2009 liegt vor. 

Anträge  auf Wasserrechtliche Erlaubnis 

werden im Zuge der Planung der Bauaus-

führung erstellt und zur Genehmigung 
eingereicht. 

 

 

Hinweis wird 

beachtet 

 

 

  Hinweise zur Durchführung der Maß-

nahme 9. 

 

 

  Maßnahme 9 ist entfallen 

 

Keine Abwä-

gung erforder-

lich 

 

    Fachlich nicht korrekt ist die Aussage 

(2.2 Umwelt-bericht, S. 43), dass die An-
lage des RRB 1 eine „regelmäßige Was-

serzuführung“ in den Eiditzlohbach er-

möglicht, da die Entleerungszeit der 

Rückhaltelamelle im RRB in der Größen-

ordnung von Stunden liegt. 

 

Die Formulierung im Umweltbericht 2.2 

wurde folgendermaßen korrigiert:  „… 
sich die Wasserhaltung des derzeit bei 

geringen Niederschlägen meist trocken-

fallenden Oberlaufes nicht wesentlich 

verschlechtern, weil die Regenrückhal-

tung immer noch eine gedrosselte Abga-

be ermöglicht.“ 

 

Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich so reduziert, dass 

das RRB 1 nicht mehr Teil des Plangebie-
tes sein wird 

 

Hinweis  

beachtet 
 

3g Umweltamt SG Abfall-

recht/Altlasten/Bodenschutz: 

 

Das Vorhaben selbst liegt nach derzeiti-

Abfallrecht/ Bodenschutz: 

 

Lt. Datenbestand (SALKA v. 09.11.2009) 

sind die Flurstücke des Industrie- u. Ge-

Abfallrecht/Bodenschutz: 

 

Keine Bedenken. 

Geplante Kompensationen in Altlasten-

Abfallrecht/Bodenschutz: 

 

Keine Bedenken 

 

 

Keine Stellungnahme erforderlich 
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gem Kenntnisstand der zuständigen Be-

hörde auf keiner Verdachtsfläche nach § 

2 Abs. 4 BBodSchG dar (Sächsisches Alt-

lastenkataster - SALKA). 

Sollte sich während der Durchführung 

des Vorhabens der Verdacht einer schäd-

lichen Bodenveränderung oder einer Alt-
last ergeben, so ist das Umweltamt des 

Landratsamtes unverzüglich darüber zu 

informieren. Gemäß  § 10 Abs. 2 Sächsi-

sches Abfallwirtschafts- und Boden-

schutzgesetz (SächsABG) besteht in der-

artigen Fällen Anzeigepflicht. 

 

werbegebietes nicht in der Altlastenver-

dachtsfallkartei. 

 

 

 

 

 

verdachtsbereichen sind im Zuge von Ein-

zelfallprüfungen durch die Untere Abfall- 

und Bodenschutzbehörde zu genehmi-

gen. 

 

 

 Mehrere Ersatzmaßnahmen berühren 

Flächen, die im SALKA geführt werden: 

 

Flächen externer Ausgleichs- u. Ersatz-

maßnahmen stehen teilweise unter Alt-

lastenverdacht: 

 

  Die Altlastenverdachtsflächen sind be-

kannt und werden beachtet (s. u. a. Be-

gründung  A  1.9 Altlasten, GOP Erläute-

rungsbericht 2.2.3 Altlasten) 
 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 Ersatzmaßnahme 1: Altstandort „ehem. 
Hospital“, Flst. 3006 Gem. Plauen, AKZ: 

6600 4203 

 

Ersatzmaßnahme 1: Altstandort „ehem. 
Hospital“, Flst. 3006 Gem. Plauen, AKZ: 

6600 4203 

 

  Maßnahme 1 ist entfallen 
 

Hinweis  
beachtet 

 

 

 Ersatzmaßnahme 2:  Altstandort „Zader-

akaserne“ Flst. 624/4 Gem. Neundorf, 

AKZ: 66000118 

 

 

Ersatzmaßnahme 2:  Altstandort „Zader-

akaserne“ Flst. 624/4 Gem. Neundorf, 

AKZ: 66000118, es liegen keine ausrei-

chenden Angaben vor. 

 

 

  Maßnahme 2:  Die geplanten Maßnah-

men  am Altstandort 66000118 werden 

im GOP unter Punkt 4.3.2.2 Ersatzmaß-

nahmen erläutert. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 

 Ersatzmaßnahme 3: Altstandort „Muniti-

onslager Schneckengrün“, AKZ: 6600 

0122 

 
 

Ersatzmaßnahme 3: Altstandort „Muniti-

onslager Schneckengrün“, AKZ: 6600 

0122, 

diese Maßnahme ist durch die Stadt 
Plauen bereits umgesetzt worden. 

 

  Maßnahme 3 ist daher entfallen 

 

Keine Abwä-

gung erforder-

lich 

 

 Ersatzmaßnahme 4: Altstandort „WeLaH-

mbH Gelände“, AKZ: 6600 2136, 

 

 

 

Ersatzmaßnahme 4: Altstandort „WeLaH-

mbH Gelände“, AKZ: 6600 2136, 

bei der geplanten Entsiegelung können 

Schadstoffbelastungen im Boden ange-

troffen werden. 

 

  Die Hinweise zu Maßnahme 4 sind der 

Stadt Plauen bekannt. Im GOP  4.3.2.2 Er-

satzmaßnahmen erfolgen ausführliche 

Erläuterungen. 

Im Rahmen der Ausführungsplanungen 

wird ein  

Abbruch- und Entsorgungskonzept er-

stellt. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 Ersatzmaßnahme 6:  Altstandort „Mö-

belhaus Biller und Garagen“, AKZ: 6600 
2092 

 

 

Ersatzmaßnahme 6:  Altstandort „Gara-

genkomplex“,  
 

  Maßnahme 6 ist entfallen 

 

Keine Abwä-

gung erforder-
lich 
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3h Immissionsschutz: 

 

Die Kontingentierungsberechnungen des 

Schallgutachtens (Ing.-Büro Otto & Part-

ner v. 25.07.2008) liegen vor. Die ange-

wandte Methodik entspricht im Wesent-

lichen den Grundsätzen für Kontingentie-
rungsverfahren nach DIN 45691. 

Der Gesamtimmissionswert wird rechne-

risch an der nächsten schutzwürdigen 

Wohnbebauung eingehalten. 

 

Immissionsschutz: 

 

Die Kontingentierungsberechnungen des 

Schallgutachtens (Ing.-Büro Otto & Part-

ner v. 25.07.2008) wurden bereits 2009 

ausführlich geprüft. Es sind gegenwärtig 

keine Änderungen zu erkennen. 
 

 

Immissionsschutz: 

 

 

Immissionsschutz: 

 

 

Keine Stellungnahme erforderlich 

 

 

 

 Im Schallgutachten (25.07.2008) ist zu 

beachten: 

-Planteil B Pkt. 1.7: Bezeichnung „Emissi-

onskontingente“ verwenden, 

-im nachgeordneten Genehmigungsver-

fahren nach BauGB oder BImSchG ist der 
Nachweis der Einhaltung der immissions-

schutzrechtlichen Festsetzungen zu füh-

ren. 

 

Die 2009 bereits gegebenen Hinweise 

sollten beachtet werden: 

 

 

 Das Schallgutachten ist plausibel und 

nachvollziehbar. Die Bezeichnung der 

Festsetzung im BBP, Teil B  1.9 ist gemäß 

Gutachten v. 08.02.2017zu aktualisieren. 

(IFSP ist veraltet!) 

 
 

Die Bezeichnung im BBP, Textliche Fest-

setzungen Punkt 1.9  wurde gemäß 

Schalltechnischem Gutachten v. 08.02.17 

Punkt 8 auf „Emissionskontingente“ kor-

rigiert. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 

   Das Schallgutachten des Ing.-büros Sachs 

IUA vom 06.11.2015 für das Teilgebiet 1 

berücksichtigt die Geräuschvorbelastung 

bestehender Gewerbegebiete und Ge-

werbeflächen der Teilbereiche 2a und 2b 

des BBP „Industrie- und Gewerbegebiet 

Plauen-Oberlosa. Bei der Ermittlung der 

Geräuschvorbelastungen durch die um-
liegenden Betriebe (Fa. Kessler, Fa. Auto-

Kouba GmbH) wurde der Nachtzeitraum 

nicht einbezogen (d.h. mit Null-Nacht-

Lärm gerechnet). Demzufolge ergeben 

sich für den Nachtzeitraum höhere Kon-

tingente im Plangebiet. 

Dies ist ordnungsgemäß, wenn verbind-

lich gesichert ist, dass diese Gewerbebe-

triebe nachts nicht auf die Immissionsor-

te einwirken und ausschließlich für den 
Tagbetrieb genehmigt sind? 

(LRA Vogtlandkreis genehmigungsbe-

scheid Fuhr- und Baggerbetrieb Kessler v. 

14.09.2010 - ausschließliche Tagbetrieb). 

 Das Schalltechnische Gutachten vom 

08.02.2017 wurde mit Datum vom 

08.08.2017 überarbeitet. Es erfolgte eine 

Berücksichtigung der Geräuschvorbelas-

tungen durch das Gewerbegebiet sowie 

umliegende Gewerbebetriebe für Tag- 

und Nachtbetrieb. Damit wurde den um-

liegenden Gewerbebetrieben gewisse 
Erweiterungsmöglichkeit eingeräumt. Die 

in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet 

befindlichen Wohnbebauungen hätten 

eine erhebliche Reduzierung der fest-

setzbaren Emissionskontingente im Be-

bauungsplan erfordert. 

Die Stadt Plauen beabsichtigt aber wei-

terhin, Industrieflächen zu entwickeln, 

und kann durch den Ankauf der entspre-

chenden Flächen (Beschluss-Nr. 31/17-19 
GS, 33/17-16 GS und 39/18-13 GS) eine 

Reduzierung der Emissionskontingente 

verhindern. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 

 

 Der anlagenbezogene Fahrverkehr, der 

im Baugenehmigungsverfahren anlagen-

spezifisch berücksichtigt werden muss, 

ist nicht Bestandteil im Kontingentie-

rungsverfahren. Bei der Standortauswahl 

   Bereits das Schalltechnische Gutachten 

vom 08.02.2017 untersuchte die Auswir-

kungen der Verkehrsgeräusche. Zusätz-

lich  wurde ein Schalltechnischen Gutach-

ten zur Erschließung des Ind.- und Ge-

Hinweis  

beachtet 

 

 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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ist Abhängigkeit von der Geräuschcharak-

teristik der anzusiedelnden Gewerbebe-

triebe bei der Einordnung auf ausrei-

chende Abstände zur nächsten Wohnbe-

bauung zu achten. Für lärmrelevante Be-

triebe sollen daher geeignete Teilflächen 

innerhalb der Teilgebiete ausgewählt 
werden. 

werbegebietes, zum Ausbau der K 7807 

sowie zur Planstraße B (Planstand 

05.04.2017) nach der 16. BImSchV erstellt 

(Verkehrslärmgutachten vom 

30.08.2017). 

Mit der nun geplanten Reduzierung des 

Geltungsbereiches ist  bei Bedarf eine Ak-
tualisierung zu erstellen. 

Im Baugenehmigungsverfahren erfolgt 

eine anlagenspezifische Prüfung. 

 

 

 

  Auf den Flächen parallel zu BAB 72 sind 

bei der Errichtung von schutzwürdigen 

Räumen nach DIN 4109 unter Berücksich-

tigung der zu erwartenden Geräuschau-

ßenpegel von 65 bis 75 db(A) durch den 

Verkehrslärm der Autobahn entspre-

chende Schallschutzvorkehrungen zu tref-
fen. 

  Aussagen dazu  im Schalltechnischen 

Gutachten vom 08.02.2017 und 

08.08.2017, entsprechende Festsetzung 

im BBP, Teil B, Bauplanungsrechtliche 

Festsetzungen Punkt 1.10 und 1.11. 

 

 

Hinweis  

beachtet 

 

    Im Kontingentierungsverfahren zum BBP 
werden keine Zuschläge für Ton- bzw. In-

formationshaltigkeit oder Impulshaltig-

keit nach Anhang 2.5.2 und 2.5.3 TA Lärm 

vergeben. 

 

Das Schalltechnische Gutachten vom 
08.02.2017 wurde mit Datum vom 

08.08.2017  überarbeitet. 

Zusätzlich wurde mit Datum 30.08.2017 

ein separates Gutachten „Verkehrslärm“ 

erstellt. 

 

 

3i Amt für Straßenunterhaltung und In-

standsetzung: 

 

Es besteht keine Betroffenheit zu Kreis-

straßen. 
 

 

 Kreisstraßenbau: 

 

Lt. Begründung Pkt. 2.2 Äußere Ver-

kehrserschließung soll der Verlauf der 

Kreisstraße K 7807 Obermarxgrüner Stra-
ße auf einer Länge von 500 m neu ge-

plant werden. Ziel ist die Verbesserung 

der Steigungssituation. Dem Vorhaben 

wird zugestimmt. Folgende Punkte sind 

zu beachten: 

- der Fahrbahnaufbau soll nach RASTO 12 

für die Belastungsklasse 3,2 erfolgen 

- die Übergabe des fertiggestellten Stra-

ßenabschnittes erfolgt nach der Vermes-

sung und der grundbuchrechtlichen Rege-
lung 

- entgegen den Aussagen in der Begrün-

dung Pkt. 2.4 Planung zur Neutrassierung 

und Instandsetzung der Kreisstraße K 

7807 muss die Baumaßnahme einschließ-

lich Planung, Bauausführung, Grunder-

werb und Vermessung nach dem Verur-

sacherprinzip durch den Erschließungs-

Kreisstraßenbau: 

 

 

 

 

 

Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich so reduziert, dass 

die K 7807 sowie die Flächen GEe1 und 
GE 1 nicht mehr im Plangebiet liegen. 

Diese Flächen können in einem separa-

ten Bauleitplanverfahren zu einem späte-

ren Zeitpunkt überplant werden.  

Die Erschließung der verblieben Flächen 

ist wieder über eine direkte Anbindung 

von der B 92 aus vorgesehen. 

 

 

 

Keine  

Abwägung  

erforderlich 
 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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träger finanziert werden.  

 

   Über die Erweiterung des Geltungsberei-

ches um den Teilbereich „Rückbau Kreu-

zung B 92/ Oberlosaer Weg/ Kulmgasse“ 

liegt der Entwurf einer Vereinbarung zwi-

schen Stadt Plauen - Landesamt für Stra-

ßenbau und Verkehr (LASuV) – Landrats-

amt Vogtlandkreis vor. 

 Rückbau Kreuzung B92/ Oberlosaer Weg/ 

Kulmgasse“ ist nicht mehr Planungsziel 

und daher auch nicht mehr im Geltungs-

bereich enthalten. 

Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich so reduziert, dass 

die K 7807 sowie die Flächen GEe1 und 
GE 1 nicht mehr im Plangebiet liegen. 

Diese Flächen können in einem separa-

ten Bauleitplanverfahren zu einem späte-

ren Zeitpunkt überplant werden. Die Er-

schließung der verblieben Flächen ist 

wieder über eine direkte Anbindung von 

der B 92 aus vorgesehen. 

 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 
27.03.2018 beschlossen, für die Errich-

tung der direkten straßenseitigen Anbin-

dung von der B 92 in das Ind.- und Ge-

werbegebiet sein Einverständnis zur Ab-

bindung der K 7807 am Netzknoten 038 

unter Beachtung aller rechtlichen Erfor-

dernisse zu erteilen. 

 

Keine  

Abwägung  

erforderlich 

 

    Die Abt. Kreisstraßenbau schließt sich 

den Empfehlungen der Verkehrsuntersu-

chung (Projekta, 20.02.2017) an: 

Erschließung des Ind.- u. Gewerbegebie-
tes  über K 7807 ist: 

-für Teile 1 +2a:  -Signalisierung ausrei-

chend, 

-für Teile 1 +2a +2b: 

-Signalisierung nur mit zusätzlichen Ab-

biegestreifen zweckmäßig, -

Kreisverkehr gleichwertig 

 

Die Abt. Kreisstraßenbau schließt sich 

den Empfehlungen der Verkehrsuntersu-

chung (VU) (Projekta 20.02.2017) zur Er-

schließung des Ind.- und Gewerbegebie-
tes über die K 7807 an. 

(siehe auch  lfd. Nr.  4a  LASuV Dresden, 

Nr. 6  IHK) 

 

Keine  

Abwägung  

erforderlich 

 

3k Amt für Kataster und Geoinformation: 

 

Keine Bedenken 
 

 Kataster: 

 

Keine Bedenken. 
 

Kataster: 

 

Keine Bedenken. 
Bestehende Punkte des Liegenschaftska-

tasters sind zu beachten. Bei Gefährdung 

wird Mitteilung erbeten. 

 

 

 

 
Der Hinweis wird an den Bereich Tiefbau 

weitergeleitet. 

 

 

 
Hinweis  

beachtet 

 

3l  Kampfmittel: 

 

Konkrete Hinweise über zu erwartende 

Kampfmittel liegen nach Auswertung der 

Kampfmittel: 

 

Die Stadt Plauen ist gemäß § 60 Abs. 1, § 

68 Abs. 2 SächsPolG sachlich und gemäß 

  

 

Der Hinweis wird an den Bereich Tiefbau 

weitergeleitet. 

 

 

Hinweis zur 

Kenntnis  



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 

 

Abwägungstabelle BBP 031 „Industrie- und Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teil 1 

29 von … 

 

dem LRA Vogtlandkreis vorliegenden Un-

terlagen (einschließlich denen der Lan-

despolizeidirektion) nicht vor. 

 

§ 70 örtlich zuständig. 

 

genommen 

3m  Hygiene und Umwelt: 

 

Keine Bedenken 

 

Hygiene und Umweltmedizin: 

 

Siedlungshygiene/ Lärmhygiene/ Lufthy-

giene/ Trinkwasserversorgung 

 
Keine Bedenken 

 

Hygiene und Umweltmedizin: 

 

Keine Bedenken. 

Den allgemeinen Anforderungen an ge-

sunde Wohnverhältnisse wird entspro-
chen. 

 

 

Keine Stellungnahme erforderlich 

 

3n  Denkmalschutz: 

 

Zuständigkeit liegt bei der Stadt Plauen. 

 

Denkmalschutz: 

 

Zuständigkeit liegt bei der Stadt Plauen. 

 

 

-- Keine Stellungnahme erforderlich  

3o  Verkehrslenkung und Sicherung: 

 

Zuständigkeit liegt bei der Stadt Plauen. 

 

Verkehrslenkung und Sicherung: 

 

Zuständigkeit liegt bei der Stadt Plauen. 

 

 

-- Keine Stellungnahme erforderlich  

3p  Brand- und Katastrophenschutz: 

 
Zuständigkeit liegt bei der Stadt Plauen. 

 

Brand- und Katastrophenschutz: 

 
Zuständigkeit liegt bei der Stadt Plauen. 

 

 

-- Keine Stellungnahme erforderlich  

3r   Abfallwirtschaft: 

 

Keine Bedenken 

 

 

 

 

-- Keine Stellungnahme erforderlich  

   Abstimmung über Nr.  3 bis  3r  Landratsamt Vogtlandkreis 
 

Ja Nein Enthaltung 

   Wirtschaftsförderungsausschuss    

   Stadtbau- und Umweltausschuss    

   Stadtrat    



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 

 

Abwägungstabelle BBP 031 „Industrie- und Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teil 1 

30 von … 

4 Autobahnamt Sachsen, Dresden 
 
 
Stellungnahmen v. 03.02.09 (Mail) u. v. 
12.05.2009 
 
Verweis auf Bauverbotszone 40m bzw. 

Baubeschränkungszone 100m zur BAB 72 

gemäß § 9 Abs. 1 u. 2 FStrG. 
Gesetzesregelungen gelten entspre-

chend. Benutzung und Beeinträchtigung 

der Bundesautobahnanlagen ist nicht ge-

stattet.  

Autobahnamt Sachsen, Dresden 
 

 

Stellungnahme vom 20.10.2010 
 
Stellungnahme vom 12.05.2009 behält 

vollumfänglich Gültigkeit. 

Darstellung der 40m - und der 100m-

Abstandslinie zu BAB 72 
 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr  
(LASuV), Zentrale Dresden, Referat Recht 
 

Stellungnahme vom 15.07.2016 
 
Darstellung der Baubeschränkungszone 

der B 92 von 40 m ergänzen und Bezeich-

nungen im Plan Teil B korrigieren. 

 
 

 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr  
(LASuV), Zentrale Dresden, Referat Recht 
 

Stellungnahme vom 09.06.2017 
 

 

 
 
 
 

 

Die jeweiligen Bauverbots- und Baube-

schränkungszonen der BAB 72 und der B 

92 sind im BBP als Nachrichtliche Über-

nahmen dargestellt. 
 

 

 

 

 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

   Dem BBP wird nicht zugestimmt. Es er-

folgt keine Zustimmung für jegliche bauli-

che Anlagen in der Bauverbotszone zu 

BAB 72.  

Das gilt gemäß § 9 FStrG auch für die 

Bauverbotszone der B 92 (Fläche für Ab-

wasser). 

 

Dem BBP wird nicht in vollem Umfang zu-

gestimmt.  

 

 

Das RRB 2 (westlich der B 92) ist außer-

halb der Anbauverbotszone der B 92 

(20 m) zu errichten. 

 
 

 

 

 

Im Planentwurf 05.04.2017 erfolgte die 

Verschiebung der Flächen für Versor-

gungsanlagen (Wasser/Abwasser) sowie 

des   RRB 2aus dem Bereich der Bauver-

botszone der B 92 heraus. Der BBP wurde 
entsprechend korrigiert. 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

 

 

   Leitungsverlegungen im Bereich der Bau-

verbots- und Baubeschränkungszonen 

gemäß § 9 FStrG bedürfen einer Geneh-

migung durch das LASuV. Diese ist durch 

den Leitungseigentümer zu beantragen. 

Einrichtungen der Bundesfernstraßen (z. 

B. Entwässerung, Fernmeldeanlagen) dür-

fen nicht beeinträchtigt oder mitgenutzt 

werden. 
 

Die Querung der B 92 mit Durchlassbau-

werken ist dem LASuV, NL Plauen, zur 

Genehmigung vorzulegen. Alle Leitungs- 

und Kabelverlegungen in den Bereichen 

der Bauverbots- und Baubeschränkungs-

zonen der Bundesfernstraßen bedürfen 

der Zustimmung des LASuV. 

 

Innerhalb der Anbaubeschränkungszone 

der B 92 werden die Zustimmungen für 

die Errichtung  

-des RRB 2 (wird noch abgestimmt)und  

-des Durchlassbauwerkes eingeholt (liegt 

mit Schreiben LASuV v. 07.06.2016 

grundsätzlich vor) beantragt. 

 

Hinweis wird 

beachtet, 

derzeit in  

Abstimmung 

 

 

   In der Anbauverbotszone der BAB 72 wird 
für jegliche bauliche Anlagen im Sinne 

des Bundesfernstraßengesetzes keine Zu-

stimmung erteilt. 

Die Errichtung von betriebsnotwendigen 

baulichen Anlagen in der Bauverbotszone 

würde den öffentlichen Belangen von 

evtl. Ausbauabsichten entgegenstehen. 

 

In der Anbauverbotszone der B 92 wird 
eine Zustimmung für die Errichtung von 

Nebenanlagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 

BauGB nicht erteilt. 

 

 

Die Regelungen des Bundesfernstraßen-
gesetzes (FStrG) sind bekannt und wer-

den beachtet. 

Alle Planungen für Vorhaben befinden 

sich außerhalb der Bauverbotszone. 

 

Hinweis  
beachtet 

 

4a  

 

 

 

 

Die geplante Erschließung des Industrie- 

u. Gewerbegebietes über die B 92 ist an-

gesichts der im betreffenden Abschnitt 
bestehenden Ausbauabsichten (Planung 

dreistreifiger Ausbau B 92 zwischen Plau-

en und BAB 72) straßenrechtlich unzuläs-

sig, da die Erschließung im unmittelbaren 

Das Plangebiet soll nunmehr von der B 92 

über die K 7807 erschlossen werden. 

Die Verkehrsuntersuchung vom 
20.02.2017 ist dem LASuV vorzulegen. 

Im Rahmen des Planverfahrens wurde ei-

ne Verkehrsuntersuchung (VU) zum Ind.- 

u. Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa vom 
20.02.2017 erstellt. 

Die VU wurde dem LASuV am 13.06.2017 

zugesandt. 

Ein Härtefall i. S. des § 9 Abs. 8 FStrG 

Anregung  

berücksichtigt 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  
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Umfeld über die vorhandene K 7807 er-

folgen kann. 

Diese Ausbauabsichten unterliegen dem 

Schutz der geltenden Anbauverbotsvor-

schriften des § 9 Abs. 1 Nr. 2 FStrG (Bun-

desfernstraßengesetz). 

Nur innerhalb der Ortsdurchfahrten ha-
ben die Bundesstraßen auch eine Funkti-

on zur Erschließung der Anliegergrund-

stücke. Dies ist hier nicht der Fall. Die 

vorgesehene Direktzufahrt befindet sich 

auf der „freien Strecke“, so dass die An-

bauverbots- und – Anbaubeschränkungs-

vorschriften direkt gelten. Ausnahmen 

sind nur für offensichtlich nicht beabsich-

tigte Härte oder aus Gründen des öffent-

lichen Wohls zulässig. Daher wird der ge-
planten direkten Anbindung an die B 92 

nicht zugestimmt. 

 

konnte durch diese VU nicht belegt wer-

den. Die VU erbrachte vielmehr den 

Nachweis, dass bei voller Realisierung 

von Oberlosa Teil 1 + 2a durch die Errich-

tung einer Lichtsignalanlage eine ausrei-

chende Leistungsfähigkeit des Knotens 

gegeben ist. 
Auch das beauftragte Schallgutachten be-

stätigt die mögliche Erschließung über die 

B 92/K 7807. 

Daher wurde vom Stadtrat der Stadt 

Plauen am 04.04.2017 der Planentwurf 

mit der indirekten Anbindung der Bauflä-

chen über die K 7807 gebilligt. 

(analog der Ausführungen in 

Nr. 1b LD Sachsen, Abt. Infrastruktur und 

Verkehr) 
Nr. 3i  LRA V, Kreisstraßenbau) 

(siehe auch in Nr. 5 LASuV NL Plauen, Nr. 

6 IHK) 

 

Seit September 2017 bemüht sich die 

Stadt Plauen beim Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr erneut und um eine direkte  Gewer-

begebietserschließungsstraße   von der 

B 92 in das Ind.- und Gewerbegebiet. 
Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich so reduziert, dass 

die K 7807 sowie die Flächen GEe1 und 

GE 1 nicht mehr im Plangebiet liegen. 

Diese Flächen können in einem separa-

ten Bauleitplanverfahren zu einem späte-

ren Zeitpunkt überplant werden. Die Er-

schließung der westlichen Flächen ist in 

Abstimmung mit dem LASuV unter Be-
achtung deren Ausbauabsichten gemäß 

Bundesverkehrswegeplan wieder über 

eine direkte Anbindung von der B 92 aus 

vorgesehen. 

 

4b Im Rahmen der geplanten Regenrückhal-

tung des Plangebietes darf die Autobah-

nentwässerung und die Regenrückhal-

tung RRB 13 der A 72 nicht gefährdet 

werden. Bei Berechnung der Einleitmen-

gen aus dem Plangebiet in den Eiditzloh-

bach sind die tatsächlichen Einleitmen-
gen aus der Autobahnentwässerung zu 

 Die anfallenden Regenwässer sollen in 

den Eiditzlohbach abgeleitet werden. Es 

ist zu prüfen, ob die Einleitungen Auswir-

kungen auf die entlang des  

Eiditzlohbaches befindlichen A/E-Flächen 

der Bundesstraßenverwaltung haben. 

Weiterhin ist darzulegen, wie die Abfüh-
rung des überschüssigen Wassers aus den 

 Die Fachplanungen zur Regenentwässe-

rung erfolgen durch ein Fachplanungsbü-

ro in Abstimmung mit der Unteren Was-

serbehörde. Die abschließende Prüfung 

erfolgt mit der Erteilung der Wasserrecht-

lichen Genehmigung.  

(analog der Ausführungen in Nr. 3f LRA V, 
Wasserwirtschaft) 

Anregung  

berücksichtigt 
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20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  
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2. Beteiligung 
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Stellungnahmen Träger öffentlicher  
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3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  
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berücksichtigen. Die Entwässerungslei-

tung von A 72 zum RRB 13 und zur Vor-

flut Eiditzlohbach ist in den Planungen 

darzustellen.  

 

Regenrückhaltebecken erfolgen soll. 

 

Die vorhandene Entwässerungsleitung 

von der A 72 ist im BBP dargestellt. 

4c Bei den geplanten landschaftspflegeri-

schen Maßnahmen C westlich der B 92 

gibt es keine Überschneidungen zu den 

durchgeführten Maßnahme A 03 (Rena-
turierung Eiditzlohbach) im Rahmen Aus-

bau A 72. 

 

Die realisierte Ausgleichsmaßnahme A 03 

zu BAB 72 am Eiditzlohbach ist sach- und 

fachgerecht zu berücksichtigen. 

 

Die in der Begründung Pkt. 1.2 Geltungs-

bereich  

genannten Flurstücke 856/8 und 1022/2 

Gemarkung Oberlosa sind weder im BBP 
Teil A noch im Grünordnungsplan als Teil 

des Geltungsbereiches dargestellt. 

Diese Flurstücke befinden sich im Eigen-

tum der BRD, Bundesstraßenverwaltung 

und sind mit landschaftspflegerischen 

Kompensationsmaßnahmen A 03 zum 

Straßenbauvorhaben BAB 72 (Landes-

grenze Bayern/Sachsen und  Anschluss-

stelle Plauen-Süd) belegt. 
 

Die Kompensationsmaßnahme A 03 des 

Bundes ist durch die geplante Errichtung 

des Durchlasses für den Eiditzlohbach un-

ter der B 92 betroffen. 
Das LASuV ist während der Durchführung 

der Maßnahme einzubeziehen.  

Das Flurstück 1022/2 Oberlosa befindet 

sich nicht im Geltungsbereich. Es wird in 

der Begründung 1.2 Geltungsbereich ge-

strichen. 
Das Flurstück 856/8 Oberlosa liegt aus 

folgendem Grund teilweise im Geltungs-

bereich des BBP: 

Für die Regenwasserableitung sind zwei 

Regenrückhaltebecken und die Einleitung 

in den Eiditzlohbach geplant. Dabei sind 

Querungen der B 92 erforderlich. Die 

Querung für die Ableitung aus dem Be-

reich der Quellmulde des Eiditzlohbaches 
wird als Durchlass ausgebildet. Der Gel-

tungsbereich wurde so gewählt, dass der 

Baubereich integriert ist. Nach Abschluss 

der Bauarbeiten ist der ursprüngliche Zu-

stand aus der Kompensationsmaßnahme 

des LASuV zur BAB 72 wieder herzustel-

len. Das LASuV wird ständig einbezogen 

werden (Baubeginn, Abstimmungen, Ab-

nahme, …)  

Die realisierte Kompensationsmaßnahme 
A 03 zur BAB 72 wurde als  Einschrieb im 

Planteil des BBP Teil A dargestellt. 

 

Anregung wird 

berücksichtigt 

4d   Unmittelbar neben der B 92 befindet sich 

das RRB 13 der BAB 72 außerhalb des 

Geltungsbereiches des BBP. Eine Entwäs-

serungsleitung von der BAB 72 zum 

RRB 13 verläuft im Flurstück 1036/3 

Oberlosa. 

Die Überprüfung ergab, dass in den fol-

genden Jahren voraussichtlich eine Neu-

planung und ein Umbau für dieses RRB 13 
einschließlich Ableitung zur Vorflut Eiditz-

lohbach erforderlich werden. 

Weitere Planungsschritte für das Indust-

rie- u. Gewerbegebiet sind daher mit dem 

LASuV abzustimmen. 

 

In den folgenden Jahren werden die RRB 

entlang der BAB 72 überprüft. Für das 

RRB 13 einschließlich der Vorflut in den 

Eiditzlohbach ist voraussichtlich ein Um-

bau erforderlich. Die Entwässerungslei-

tung verläuft über das Flst 1036/3 Ober-

losa. 

Das RRB 13 der Bundesautobahn BAB 72 

ist nicht im Geltungsbereich des BBP. Die 

Entwässerungsleitung von der BAB 72 

zum RRB 13 ist im BBP dargestellt. 

Die Hinweise aus der Beteiligung zu not-

wendig werdenden Umbaumaßnahmen  

im Zusammenhang mit dem  RRB 13 wer-

den beachtet. 

Mit Schreiben vom 15.11.2018 wurde die 
Stadt Plauen über den Vorentwurf zum 

Umbau des RRB 13 der BAB 72 infor-

miert. und gebeten, Überplanungen aus-

zuschließen. Die Stadt Plauen ist in Kon-

takt mit dem LASuV und wird im Rahmen 

der Vorabbeteiligung im II. Quartal 2018 

ihre Stellungnahme zum Vorentwurf Er-

neuerung RRB 13 abgeben. 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

derzeit in  
Abstimmung 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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4e  Ersatzmaßnahme 8 (Gemarkung Groß-

friesen) befindet sich in Nähe des Regen-

rückhaltbeckens 19, Überschneidungen 

gibt es nicht. Bei Realisierung der geplan-

ten Maßnahmen ist die Überfahrt der au-

tobahneigenen Grundstücke nur nach 

Genehmigung gestattet. 
 

 

 

 

 

Hinweis wird beachtet. 

 

 

Hinweis wird 

berücksichtigt 

 

 

 Dichte Bepflanzung mit geringem Anteil 
von Hochstämmen als Schutz gegen 

Schneeverwehungen entlang der Auto-

bahn wird befürwortet. Bei Hochstäm-

men sind zum Fahrbahnrand mind. ca. 

15 m einzuhalten. Pflanzstreifen sind ga-

lerieartig aufzubauen, aufsteigend mit 

steigendem Abstand zur Autobahn. 

 

 Im Bereich der Bauverbotszone der 
BAB 72 ist als Maßnahme zum Ausgleich 

die Aufforstung eines „Immissions-

schutzwaldes“ geplant. Hier sollten nur 

Gehölze gepflanzt werden, die durch ihre 

Wuchshöhe keine gefährlichen Auswir-

kungen auf die Autobahn entfalten kön-

nen (Wuchshöhe = Mindestabstand zur 

Fahrbahnkante). Die Verkehrssicherungs-

pflicht liegt beim Baumeigentümer! 
 

Die Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen 
A und D grenzen an die B 92 

B und D grenzen an die BAB 72. 

Dabei sind zu beachten: 

-„Richtlinie für passiven Schutz an Stra-

ßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme“ 

(RPS 2015) 

-„Empfehlung zum Schutz vor Unfällen 

mit Aufprall auf Bäume“ (EASB 2006) 

 
 

 

Im BBP Teil B Textliche Festsetzungen 
wurde unter 6.4 Ersatzmaßnahme B  fol-

gendes festgesetzt:  

„Die Pflanzung ist im Randbereich zur A 

72 mit einer ca. 5 m breiten Mantelzone  

(Pflanzliste 7:  Sträucher)  ausgestattet, so 

dass der Mindestabstand zur Fahrbahn-

kante die erreichbare Wuchshöhe keines-

falls unterschreitet.“ 

(s. GOP Erläuterungsbericht 4.3.2.2 Er-
satzmaßnahmen) 

 

Anregung  
berücksichtigt 

 

 

 

4f Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

auf der A 72 darf zu keiner Zeit gefährdet 

oder beeinträchtigt werden, auch nicht 

durch Staub, Lärm oder Erschütterungen.  

 
 

 Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

auf der A 72 darf zu keiner Zeit gefährdet 

oder beeinträchtigt werden (s. Stellung-

nahmen v. 2009). 

Von den lt. BBP (Bauordnungsrecht  1.1) 

zulässigen Fassadenverkleidungen aus 

Metall, Stahl oder Glas dürfen keine 

Blendungen und Lichtreflexionen ausge-

hen, auch nicht von Beleuchtungen. 

 

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

darf auf den Bundesfernstraßen zu keiner 

Zeit gefährdet oder beeinträchtigt wer-

den (s. Stellungnahmen v. 2009). Dies gilt 

auch für alle Immissionsbelastungen, 

auch für mögliche Blendwirkungen von 

Solaranlagen (Nachweis im Baugenehmi-

gungsverfahren erforderlich). 

 

Entsprechende Regelungen erfolgen im 

BBP, Teil B, Bauordnungsrechtliche Fest-

setzungen  1 Anstriche und Fassadenge-

staltung. 

Der Nachweis erfolgt im Baugenehmi-

gungsverfahren. 

 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

4g Werbung durch Licht, Bild und Ton ist 
verboten. Es wird gefordert, das Werbe-

verbot für Werbung, die von der Bunde-

sautobahn wahrnehmbar ist, festzuset-

zen. 

Begründung: In diesem Bereich befindet 

sich (am Ende der 3. Spur) eine Unfall-

häufungsstelle. 

 

 

 Werbeanlagen, die in der Baubeschrän-
kungszone der BAB 72 und B 92 errichtet 

werden sollen, bedürfen der Zustimmung 

der Landesstraßenbaubauhörde, da § 9 

Abs. 7 FStrG auf Außenwerbung nicht 

anwendbar ist. 

Jenseits der Baubeschränkungszone un-

terfallen Werbeanlagen der StVO.  

Das LASuV ist gemäß Fernstraßengesetz i. 

V. m. der Verordnung der Sächs. Staats-

regierung und des Sächs. Staatsministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

als Verkehrsbehörde zur Einschätzung der 

Verkehrsgefährdung auf der BAB 72 und 

auch zur Entscheidung über die Erteilung 

einer Ausnahmegenehmigung nach § 46 

Abs. 2 StVO zuständig. 

 

 

Werbeanlagen, die in der Baubeschrän-
kungszone der BAB 72 und B 92 errichtet 

werden sollen, bedürfen der Zustimmung 

der Landesstraßenbaubauhörde 

 

Die Zulässigkeit von Werbeanlagen ist im 
BBP, Teil B, Bauordnungsrechtliche Fest-

setzungen  

2 Werbeanlagen geregelt. 

Auf das Erfordernis, die Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehres entlang der 

BAB 72 und der B 92 nicht zu beeinträch-

tigen, wird hingewiesen. 

Das Zustimmungserfordernis des LASuV 

für Errichtung von Werbeanlagen im Be-

reich der Baubeschränkungszonen wird 
beachtet. 

 

 

Hinweis  
beachtet 

 

 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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4h Forderungen zum Immissionsschutz ge-

genüber der Bundesstraßenbauverwal-

tung sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

 
 

 Forderungen zum Immissionsschutz ge-

genüber der Bundesstraßenbauverwal-

tung sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

Der Bauherr hat nachzuweisen, dass die 

Belange des Lärmschutzes nach DIN 

18005 beachtet werden. 

 
 

 

 

Forderungen zum Immissionsschutz ge-

genüber der Bundesstraßenbauverwal-

tung sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

Der Bauherr hat nachzuweisen, dass die 

Belange des Lärmschutzes nach DIN 

18005 beachtet werden. 

 

Aussagen dazu gibt das Schalltechnischen 

Gutachten vom 08.02.2017 bzw. 

08.08.2017, entsprechende Festsetzung 

erfolgen im BBP, Teil B, Bauplanungs-

rechtliche Festsetzungen Punkt 1.10 und 

1.11. Eine Prüfung erfolgt im Baugeneh-

migungsverfahren. 
 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

   Abstimmung über Nr.  4 bis  4h  Landesamt für Straßenbau und  
Verkehr Dresden  
 

Ja Nein Enthaltung 

   Wirtschaftsförderungsausschuss    

   Stadtbau- und Umweltausschuss    

   Stadtrat    



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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5 Straßenbauamt Plauen 
mit Zweigstelle Bad Schlema 
 

Stellungnahme vom 11.06.2009 
 

Die Planung beinhaltet die B 92 außer-

halb der zur Erschließung der anliegen-

den Grundstücke bestimmten Teile der 

Ortsdurchfahrt. 

 

 

Straßenbauamt Plauen 
 
 

Stellungnahme vom 10.11.2010 
 

Die Planung beinhaltet die B 92 außer-

halb der zur Erschließung der anliegen-

den Grundstücke bestimmten Teile der 

Ortsdurchfahrt. 

 

 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr  
(LASuV) Dresden   Niederlassung Plauen 
 

Stellungnahme vom 07.06.2016 
 

Die Planung beinhaltet die B 92 außer-

halb der zur Erschließung der anliegen-

den Grundstücke bestimmten Teile der 

Ortsdurchfahrt. 

 

 

Keine separate Stellungnahme eingegan-

gen 
 

 
 
 
 

 

Die Bauleitplanung formt gemäß Entwurf 

Regionalplan Region Chemnitz 

(15.12.2015) Z 1.4.2 einen Teilbereich des 

RVS  V 15 Oberlosa aus. 

(s. Nr. 2 PV RC v. 31.05.2017) 

 

 

 
 

 Die äußere verkehrliche Erschließung 

darf über die Erschließungsstraße an die 

B 92 erfolgen. 
Die B 92 soll außerhalb des Geltungsbe-

reiches des  BBP liegen. Ein Streifen von 

20 m ab Fahrbahnrand B 92 ist nicht 

überbaubar, auch keine Ver- und Entsor-

gungsanlagen.  

Wegen des zu erwartenden Fußgänger – 

und Radverkehres soll ein Geh- Radweg 

geplant werden. Die Anlage von Bushal-

testellen (ÖPNV) prüfen. 
Zum Bau des geplanten Anschlusses der 

Erschließungsstraße ist zwischen der 

Stadt Plauen und dem Straßenbauamt 

eine Vereinbarung abzuschließen. Alle 

Kosten im Zusammenhang mit der Ein-

mündung trägt die Stadt Plauen. Es wird 

ein Ablösebetrag festgesetzt, den die 

Stadt Plauen an das Straßenbauamt we-

gen Unterhaltungsmehraufwand zu zah-

len hat. 
 

 

 

Forderungen (Beratung vom 19.05.2009): 

- Beseitigung des Knotenpunktes B 92 – 

Kulmgasse – Oberlosaer Weg (NK 038) 

- Anbindung der Straße von Unterlosa an 

den ausgebauten Knotenpunkt B 92 – K 

7807 Obermarxgrüner Straße innerhalb 

der nächsten 5 Jahre 
 

Stellungnahme vom 11.06.2009 gilt wei-

terhin. 
  Die B 92 selbst ist, außer im Bereich der 

technisch notwendigen Querungen, nicht 

mehr Teil des Geltungsbereiches. Die An-
bauverbots- und –beschränkungszonen 

wurden beachtet, der BBP entsprechend 

korrigiert. 

 

Seit September 2017 bemüht sich die 

Stadt Plauen beim Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr erneut und um eine direkte  Gewer-

begebietserschließungsstraße  von der 
B 92 in das Ind.- und Gewerbegebiet. 

Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich so reduziert, dass 

die K 7807 sowie die Flächen GEe1 und 

GE 1 nicht mehr im Plangebiet liegen. 

Diese Flächen können in einem separa-

ten Bauleitplanverfahren zu einem späte-

ren Zeitpunkt überplant werden. Die Er-

schließung der verblieben Flächen ist 

wieder über eine direkte Anbindung von 
der B 92 aus vorgesehen. Die betroffenen 

Flächen der B 92 werden in den Gel-

tungsbereich aufgenommen. 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 

27.03.2018 beschlossen, für die Errich-

tung der direkten straßenseitigen Anbin-

dung von der B 92 in das Ind.- und Ge-

werbegebiet sein Einverständnis zur Ab-

bindung der K 7807 am Netzknoten 038 

unter Beachtung aller rechtlichen Erfor-
dernisse zu erteilen. 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 
 

 Der B 92 und deren Entwässerungsein-

richtungen darf kein Oberflächenwasser 

aus dem BBP-Gebiet zugeführt werden.  

 

   Vereinbarungen für die Querungen der 

Entwässerungseinrichtungen mit der B 92 

werden bereits vorbereitet. 

(siehe Nr. 4 LASuV) 

Hinweis  

beachtet 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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 Das Plangebiet liegt teilweise im Schal-

leinwirkungsbereich der B 92. Vorsorglich 

wird darauf hingewiesen, dass sich das 

Straßenbauamt an Schallschutzmaßnah-

men nicht beteiligt. 

   Hinweis wird beachtet. Zur Anordnung 

der Büroräume erfolgt im BBP Teil B die 

bauplanungsrechtliche Festsetzung 1.10. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

   Im Bereich außerhalb der zur Erschlie-

ßung der anliegenden Grundstücke be-
stimmten Teile der Ortsdurchfahrt  dür-

fen nach § 9 Abs. 1 FStrG bauliche Anla-

gen nicht errichtet werden, die über Zu-

fahrten unmittelbar angeschlossen wer-

den sollen. 

Ausnahmen gemäß § 9 Abs. 8 FStrG dür-

fen nur bei offenbar nicht beabsichtigter 

Härte zugelassen werden oder wenn 

Gründe des Wohls der Allgemeinheit die 

Abweichung erfordern. 
Mittels Verkehrsuntersuchung (VTU) soll 

nachgewiesen werden: 

- dass die direkte Anbindung an die B 92 

erforderlich ist, da die bisherige Anbin-

dung an das Gewerbegebiet (K 7807) 

nicht geeignet ist, die Verkehre aufzu-

nehmen, 

- dass die neue Einmündung der Plan-

straße A die Leichtigkeit und Sicherheit 

des Verkehrs auf der B 92 nicht beein-
trächtigt. 

Der Tatbestand der Erschließungsopti-

mierung allein ist ohne rechtlichen Be-

lang. 

 

 Im Rahmen des Planverfahrens wurde ei-

ne Verkehrsuntersuchung (VU) zum Ind.- 
u. Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa (v. 

20.02.2017) erstellt. 

Ein Härtefall i. S. des § 9 Abs. 8 FStrG 

konnte durch diese VU nicht belegt wer-

den. Sie erbrachte vielmehr den Nach-

weis, dass bei voller Realisierung von 

Oberlosa Teil 1 + 2a durch die Errichtung 

einer Lichtsignalanlage eine ausreichende 

Leistungsfähigkeit des Knotens gegeben 

ist. Auch das beauftragte Schallgutachten 
bestätigt die Machbarkeit der Erschlie-

ßung über die B 92/K 7807. 

Daher wurde vom Stadtrat der Stadt 

Plauen am 04.04.2017 der Planentwurf 

mit der indirekten Anbindung der Bauflä-

chen über die K 7807 gebilligt. 

 

Seit September 2017 bemüht sich die 

Stadt Plauen beim Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr erneut und um eine direkte  Gewer-

begebietserschließungsstraße   von der 

B 92 in das Ind.- und Gewerbegebiet. 

Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich so reduziert, dass 

die K 7807 sowie die Flächen GEe1 und 

GE 1 nicht mehr im Plangebiet liegen. 

Diese Flächen können in einem separa-

ten Bauleitplanverfahren zu einem späte-
ren Zeitpunkt überplant werden. Die Er-

schließung der verblieben Flächen ist 

wieder über eine direkte Anbindung von 

der B 92 aus vorgesehen. 

 

Anregung  

berücksichtigt 
 

 

   Abstimmung über Nr.  5  Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
Dresden, NL Plauen  

Ja Nein Enthaltung 

   Wirtschaftsförderungsausschuss    

   Stadtbau- und Umweltausschuss    

   Stadtrat    
       



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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6 IHK Südwestsachsen Regionalkammer 
Plauen 
Stellungnahme vom 28.05.2009 
 

Es besteht die Forderung der kontinuier-

lichen Bereitstellung von Industrie- und 

Gewerbeflächen in bester Lage als Da-
seinsvorsorge im europäischen Ansied-

lungswettbewerb. Vorausschauende Flä-

chenbevorratung sichert schnelles Han-

deln bei gewerblichen Ansiedlungsvor-

haben. Der Standort Oberlosa wird als 

besonders attraktiv gesehen. Dies wird 

auch deutlich durch die Ausweisung als 

„Regionaler Vorsorgestandort“. Die vor-

mals private Entwicklung der Flächen ist 

gescheitert, deshalb wird die aktuelle 
Entwicklung besonders begrüßt. Es ging 

im Ranking mit anderen Standorten  viel 

Zeit verloren. 

IHK Chemnitz, Regionalkammer Plauen 
 

Stellungnahme vom 14.10.2010 
 

Erneute Zustimmung zur weiteren Ent-

wicklung des Standortes.  

Stellungnahme vom 28.05.2009 behält 
weiterhin volle Gültigkeit. 

IHK Chemnitz, Regionalkammer Plauen 
 

Stellungnahme vom 11.07.2016 
 

Die Bedeutung des Gewerbestandort 

„Plauen – Oberlosa, Teil 1“ steht für die 

wirtschaftliche Entwicklung der Stadt 
Plauen außer Frage. Daher unterstützt die 

IHK im Rahmen der Fortschreibung des 

Regionalplanes auch die Vorsorgestand-

orte für Industrie- und Gewerbe entlang 

der A 72. 

Der „Gewerbeflächenreport 2015“ emp-

fiehlt daher die schnellstmögliche Pla-

nung und Erschließung des Standortes in 

Oberlosa. 

 
 

IHK Chemnitz, Regionalkammer Plauen 
 

Stellungnahme vom 23.05.2017 
 

Das Plangebiet wird als eine der augen-

blicklich attraktivsten verfügbaren Flä-

chen für Industrie und Gewerbe im vogt-
ländischen Raum erachtet. 

 

 

 

 

 

 

Das Plangebiet bildet einen Teilbereich 

des (noch) Regionalen Vorsorgestandor-

tes V 15 Oberlosa gemäß Entwurf Regio-
nalplan Region Chemnitz (15.12.2015) Z 

1.4.2. Regionale Vorsorgestandorte. 

(s. Nr. 2 PV RC v. 31.05.2017) 

 

 

 

 

 

 

Keine Abwä-

gung erforder-

lich 
 

 

   Es wird empfohlen, die Teilgebiete 1, 2a 

und 2b als planerische Einheit zu sehen, 

um spätere gewerbliche Nutzungen in 

Summe abzuwägen und entsprechende 

Maßnahmen vorzusehen (gewerblicher 

Flächenschall, Verkehrslärm, verkehrliche 

Erschließung). 

 

 Die vorliegenden Gutachten (Verkehrsun-

tersuchung (VU) zum Ind.- u. Gewerbege-

biet Plauen-Oberlosa vom 20.02.2017, 

Schalltechnische s Gutachten, 3. Tektur 

vom 08.02.2017, Verkehrslärmgutachten 

vom 30.08.2017) wurden jeweils auch un-

ter Beachtung der vorgesehenen weite-

ren Entwicklung des Regionalen Vorsor-
gestandortes („Ind.- u. Gewerbegebiet 

Plauen-Oberlosa, Teil 2b“) erstellt. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 Standort erfüllt alle Ansprüche für hoch-

wertige Industrieansiedlungen, für be-

deutende Logistikunternehmen und 

Großhandelsbetriebe sowie moderne Da-

tenverarbeitungs- und Kommunikations-

dienstleister. 

Klein und Restflächen können zur Ergän-

zung des oberzentralen Bedarfs beitra-

gen. Zustimmung findet der Ausschluss 
von Tankstellen, Sportanlagen, Vergnü-

gungsstätten sowie Einrichtungen für 

kirchliche, kulturelle oder gesundheitli-

che Zwecke. 

   Gemäß den raumordnerischen Zielen 

wurden im BBP Teil B, B Textliche Festset-

zungen, 1. Art der baulichen Nutzung ge-

mäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB Festsetzun-

gen zur  den allgemein zulässigen, den 

ausnahmsweise zulässigen und den aus-

geschlossenen Nutzungen getroffen. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

   Zur Frage der äußeren Erschließung:  IHK 

fordert permanent die Ertüchtigung der 

überregionalen Achse B 92/E 49. Auf-

grund der Prognosezahlen 2015 muss 

schnellstmöglich eine Ertüchtigung zwi-

Die Planänderungen zur äußeren Er-

schließung unter Beachtung der Belange 

des § 9 FStrG werden begrüßt. 

 

 

Im Rahmen des Planverfahrens wurde ei-

ne Verkehrsuntersuchung (VU) zum Ind.- 

u. Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa (v. 

20.02.2017) erstellt. 

Ein Härtefall i. S. des § 9 Abs. 8 FStrG 

Anregung  

berücksichtigt, 

derzeit erfolgen 

weitere Ab-

stimmungen  



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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schen Plauen und der A 72 durch 4-

streifigen Ausbau erfolgen. Eine Aufnah-

me in den vordringlichen Bedarf des Bun-

desverkehrswegeplanes (BVWP 2030) ist 

zwar nicht gelungen. Aber das SMWA hat 

Bereitschaft erklärt, diese Maßnahme aus 

eigenem Haushalt zu finanzieren.  
Eine solche Maßnahme muss gemäß 

§ 9 FStrG das Ziel haben, die Sicherheit 

und Leichtigkeit des Verkehrs zu erhöhen. 

Eine Anzahl geschwindigkeitsreduzierter 

Knotenpunkte widerspricht diesem Ziel. 

Nur das Eintreten einer „offenbar nicht 

beabsichtigte Härte“ könnte eine Aus-

nahme nach § 9 (8) FStrG herbeiführen. 

 

 konnte durch diese VU nicht belegt wer-

den. Die VU erbrachte vielmehr den 

Nachweis, dass bei voller Realisierung 

von Oberlosa Teil 1 + 2a durch die Errich-

tung einer Lichtsignalanlage eine ausrei-

chende Leistungsfähigkeit des Knotens 

gegeben ist. Auch das beauftragte Schall-
gutachten bestätigt die Machbarkeit der 

Erschließung über den vorhandenen Kno-

ten B 92/K 7807. 

(analog Stellungnahme in Nr. 4 LASuV 

Dresden und in Nr. 5 LASuV NL Plauen) 

 
Seit September 2017 bemüht sich die 

Stadt Plauen beim Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr erneut und um eine direkte  Gewer-
begebietserschließungsstraße  von der 

B 92 in das Ind.- und Gewerbegebiet. 

Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich so reduziert, dass 

die K 7807 sowie die Flächen GEe1 und 

GE 1 nicht mehr im Plangebiet liegen. 

Diese Flächen können in einem separa-

ten Bauleitplanverfahren zu einem späte-

ren Zeitpunkt überplant werden. Die Er-

schließung der verblieben Flächen ist 
wieder über eine direkte Anbindung von 

der B 92 aus vorgesehen. 

 

   Alternativ könnte die Erschließung über 

die bestehende Zufahrt K 7807 und wei-

ter über die Obermarxgrüner Straße er-

folgen. 

 

 

 Der Planentwurf mit der indirekten An-

bindung des Ind.- u. Gew.-gebietes über 

die K 7807 wurde vom Stadtrat der Stadt 

Plauen am 04.04.2017 gebilligt. 

 

Seit September 2017 bemüht sich die 

Stadt Plauen beim Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr erneut und um eine direkte  Gewer-

begebietserschließungsstraße  von der 

B 92 in das Ind.- und Gewerbegebiet. 

Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich so reduziert, dass 

die K 7807 sowie die Flächen GEe1 und 

GE 1 nicht mehr im Plangebiet liegen. 

Diese Flächen können in einem separa-

ten Bauleitplanverfahren zu einem späte-

ren Zeitpunkt überplant werden.  
Die Erschließung der verblieben Flächen 

Hinweis  

beachtet 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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ist wieder über eine direkte Anbindung 

von der B 92 aus vorgesehen. 

 

    Eine variable großflächige Parzellierung 

ist möglich. 
Eine großflächige Parzellierung entspricht 

den raumordnerischen Zielen. 

(siehe auch  Nr. 1a Landesdirektion Sach-

sen) 

 

 
 

 

Hinweis  

beachtet 

 

   Abstimmung über Nr.  6  IHK Chemnitz,   
Regionalkammer Plauen  

Ja Nein Enthaltung 

   Wirtschaftsförderungsausschuss    

   Stadtbau- und Umweltausschuss    

   Stadtrat    



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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7 Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie, Außen-
stelle Plauen 
 
Stellungnahme vom 29.05.2009 
 

Keine Einwände, landwirtschaftliche 

Nutzflächen sollten aber nicht für Aus-

gleichsflächen bereitgestellt werden. 

 

 

 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie, Außenstel-
le Plauen 
 
Stellungnahme vom 08.12.2010 
 

Keine Einwände, landwirtschaftliche 

Nutzflächen sollten aber nicht für Aus-

gleichsflächen bereitgestellt werden. 

 

 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie, Außenstel-
le Plauen 
 
Stellungnahme vom 28.06.2016 
 

Die Planungen erzeugen einen erhebli-

chen Verbrauch landwirtschaftlicher Flä-

chen. 

 

 

 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie, Außenstel-
le Plauen 
 
Stellungnahme vom 06.06.2017 
 

 

 
 
 
 
 

Es handelt sich um einen Regionalen Vor-

sorgestandort für Ind. u. produzierendes 

Gewerbe gem. Z 1.4.1 Regionalplanent-

wurf Region Chemnitz. 

Die Beanspruchung landwirtschaftlicher 

Flächen wurde intensiv abgewogen. Auf 

den externen Landwirtschaftsflächen ist 
eine landwirtschaftl.  Nutzung in verän-

derter Form weiterhin möglich. Die CEF-

Maß-nahmen erfolgen produktionsinte-

griert. Auf die in Maßn. 8 ehemals ge-

plante Aufforstung wurde zu Gunsten ei-

ner Extensivgrünlandnutzung verzichtet. 

 

 

 

 

 

 

Anregung 

berücksichtigt 

 

   Mit dem geplanten Rückbau der Kreu-

zung B 92 – Oberlosaer Weg – Kulmgasse 

entstehen Einschränkungen in der Er-

reichbarkeit landwirtschaftlicher Flächen 
sowie der Verkehrsanbindung von Pro-

duktionsstandorten der tierischen Erzeu-

gung (Bio-Legehennenanlage). Die ver-

kehrliche Anbindung war eine Vorausset-

zung für die Gewährung von Fördergel-

dern. zudem wird die Erreichbarkeit im 

Not- oder Havariefall wird stark einge-

schränkt. 

Ein Lösungsansatz wäre die Nutzung der 

ausgebauten Kreuzung B 92/K 7807 als 
Zufahrt in das Gewerbegebiet. 

 

 Im Rahmen des Verfahrens wurde eine 

Verkehrsuntersuchung (VU) zum Ind.- u. 

Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa vom 

20.02.2017 erstellt. Die VU erbrachte den 
Nachweis, dass bei voller Realisierung 

von Oberlosa Teil 1 + 2a durch die Errich-

tung einer Lichtsignalanlage eine ausrei-

chende Leistungsfähigkeit des Knotens 

gegeben ist. 

Daher wurde vom Stadtrat der Stadt 

Plauen am 04.04.2017 der Planentwurf 

mit der indirekten Anbindung der Bauflä-

chen über die K 7807 gebilligt. 

(analog Nr. 17 Regionalbauernverband) 
Seit September 2017 bemüht sich die 

Stadt Plauen beim Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr erneut und um eine direkte  Gewer-

begebietserschließungsstraße   von der 

B 92 in das Ind.- und Gewerbegebiet. 

Mit den erneuten Planänderungen wird 

der Geltungsbereich so reduziert, dass 

die K 7807 sowie die Flächen GEe1 und 

GE 1 nicht mehr im Plangebiet liegen. 
Diese Flächen können in einem separa-

ten Bauleitplanverfahren zu einem späte-

ren Zeitpunkt überplant werden. Die Er-

schließung der verblieben Flächen ist 

wieder über eine direkte Anbindung von 

der B 92 aus vorgesehen. 

Hinweis  

beachtet 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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    Im Falle der Ansiedlung eines Störfallbe-

triebes ist durch die zuständige Behörde 

eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. Bei 

der Ansiedlung von Betrieben, die der 12. 

BImSchV (Störfallverordnung) unterlie-
gen, sind angemessene Sicherheitsab-

stände zu Schutzobjekten (für z. B. Woh-

nen, Freizeit, oder Natur) einzuhalten. 

Dafür wird der Leitfaden KAS 18 „Emp-

fehlung für Abstände zwischen Betriebs-

bereichen nach der Störfallverordnung 

und schutzbedürftigen gebieten …“  der 

Kommission für Anlagensicherheit emp-

fohlen. 

 

Die Zulässigkeit von Betrieben nach der 

Störfallverodnung wird im BBP nicht ge-

nerell ausgeschlossen. Auf die Einhaltung 

der entsprechenden Abstände gemäß 

KAS-18 wird, gemäß der Empfehlung des 
Regionalen Planungsverbandes, in der 

Begründung C Umweltbericht 2.2 hinge-

wiesen. 

Die evtl. Ansiedlung von Betriebsberei-

chen nach der Störfallverordnung wird im 

Rahmen des Baugenehmigungsverfah-

rens nach der 12. BImSchV geprüft. 

(s. dazu in Nr. 1  LD Chemnitz v. 

13.05.2009, in Nr. 2h Regionaler Pla-

nungsverband v. 23.06.16) 
 

Hinweis  

beachtet 

 

    Das Plangebiet liegt in einem Gebiet, in 
dem erhöhte Radonkonzentrationen in 

der Bodenluft wahrscheinlich kaum auf-

treten.  

Dieser Hinweis wurde in den BBP, Teil B, 
II Hinweise  und in die Begründung auf-

genommen.  

 

Hinweis  
beachtet 

 

 

    Hinweise zu den geologischen Verhältnis-

sen im Plangebiet im GOP,  2.2.1 Geologi-

sche Verhältnisse beachten. 

 

Der GOP  2.2.1 Geologische Verhältnisse, 

S. 6 wurde korrigiert. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

    Eine Baugrunduntersuchung wird emp-

fohlen. 

Die Ergebnisse geologischer Untersu-

chungen sind dem LfULG zu übergeben. 

 

 

Ein Baugrundgutachten (Geologische-

hydrogeologische und hydraulische Un-

tersuchung) vom 29.05.2009 liegt vor. Im 

Rahmen der Ausführungsplanungen wird 

über vertiefende Untersuchungen ent-

schieden. 
Auf die Bohranzeige- und Bohrergebnis-

pflicht gegenüber dem Landesamt für 

Umwelt und Geologie wird im BBP Teil B, 

II Hinweise hingewiesen. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

 

 

    Plangebiet liegt in Erdbebenzone 1. 

 
Hinweis wurde in den BBP Teil B, II Hin-

weise und in die Begründung aufgenom-

men. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

   Abstimmung über Nr.  7  Sächsisches Landesamt  für Umwelt,  
Landwirtschaft und Geologie 

Ja Nein Enthaltung 

   
Wirtschaftsförderungsausschuss    

   
Stadtbau- und Umweltausschuss    

   
Stadtrat    



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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8 Landesamt für Archäologie 
 
Stellungnahme vom 14.04.2009 
 
Grundsätzlich keine Einwendungen ge-

gen das Vorhaben. Hinweis, auf archäo-

logisches Kulturdenkmal (Gräber) im 

Planbereich. Umgebung ist als hochsen-

sibler archäologischer Relevanzbereich 

einzuordnen. Landesamt ist frühzeitig vor 

Beginn der bodeneingreifenden Arbeiten 

vom Bauherrn schriftlich zu informieren.  

Eine baubegleitende Untersuchung ist 

erforderlich. Sollten Funde auftauchen so 
kann es zu kosten- und zeitintensiven 

Grabungen kommen. Kostenbeteiligung 

des Bauherren zu erwarten. Personal 

muss uneingeschränkten Zugang zur 

Baustelle haben. 

Landesamt für Archäologie 
 

Keine Stellungnahme. 

Landesamt für Archäologie 
 

Stellungnahme vom 14.06.2016 
 
Die archäologische Relevanz des Gebietes 

belegen archäologische Kulturdenkmale 

aus dem Umfeld, die nach § 2 

SächsDSchG Gegenstand des Denkmal-

schutzes sind (Gräber unbekannter Zeit-

stellung (05040-D-04). Vor Beginn von 

Bodeneingriffen im Rahmen von Erschlie-

ßungs- und Bauarbeiten müssen durch 

das LA für Archäologie im von Bautätig-

keit betroffenen Areal archäologische 
Grabungen durchgeführt werden.  Funde  

und Befunde sind sachgerecht auszugra-

ben und zu dokumentieren. Der Hinweise 

ist in die Planung aufzunehmen, um die 

Untere Bauaufsichtsbehörde und den 

Bauherren von der Genehmigungspflicht 

zu informieren. Nach § 14 SächsDSchG 

bedarf der Genehmigung der Denkmal-

schutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. an 
einer Stelle ausführen will, von der be-

kannt oder den Umständen nach zu ver-

muten ist, dass sich dort Kulturdenkmale 

befinden. Der Bauherr wird an den Kos-

ten beteiligt (§ 14, Abs. 3 SächsDSchG). 

Der zeitliche und finanzielle Rahmen der 

Ausgrabung sowie das Vorgehen werden 

in einer zwischen Bauherrn und Landes-

amt für Archäologie abzuschließenden 

Vereinbarung verbindlich festgehalten. 
 

 

Landesamt für Archäologie 
 

Stellungnahme vom 14.06.2016 
 
Rechtzeitig vor Baubeginn ist eine denk-

malschutzrechtliche Genehmigung zu be-

antragen. 

 

 

 

 
Archäologisches Kulturdenkmal in Plan-

zeichnung als nachrichtliche Übernahme 

nach § 9 Abs. 6 BauGB aufgenommen. 

Der Sachverhalt wird im BBP, Teil B, II 

Hinweise, 1. Archäologie aufgenommen. 

 

 

 

 

 
Hinweis  

beachtet 

 

   Keine Abstimmung erforderl ich    

       



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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9 Sächsisches Oberbergamt 
 
Stellungnahme vom 05.05.2009 
(17.09.2008) 
 
Bei Ersatzmaßnahmen  1, 2, 5 und 6 sind 

keine untertägigen bergbaulichen Arbei-

ten sowie stillgelegte Grubenbaue oder 

Bergschäden bekannt.  

 

Im Bereich der Ersatzmaßnahmen 3 und 

7 wurde über Jahrhunderte bergbauliche 

Tätigkeit durchgeführt. Im unmittelbaren 

Bereich der geplanten Maßnahmen je-
doch nicht.  

 

Sächsisches Oberbergamt 
 

Stellungnahme vom 15.11.2010 
 
Stellungnahmen von 2008 und 2009 be-

halten Gültigkeit. Belange des Sächsi-

schen Oberbergamtes sind nicht betrof-

fen. 

Sächsisches Oberbergamt 
 

Stellungnahme vom 10.05.2016 
 
 

 

 

 

Sächsisches Oberbergamt 
 

Stellungnahme vom 09.05.2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ersatzmaßnahmen 3 und 7 sind entfallen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Keine Abstim-

mung erforder-

lich 

 
 

 Im Bereich der Ersatzmaßnahme 4 

(WeLaH) sind Grubenbaue bekannt, des-

halb ist entsprechende Sorgfalt geboten. 

Empfehlung alle Erdaufschlüsse vom zu-

ständigen Bauverantwortlichen visuell 

auf Spuren alten Bergbaus überprüfen zu 

lassen. 

   Die Flächen des Hohlraumgebietes bei 

Maßnahme 4 (WeLaH) sind bekannt. Sie 

werden dem Planungsbüro zur Beachtung 

übermittelt. 

 

 

Hinweis zur  

Kenntnis  

genommen 

   Bergbauliche Stellungnahme 4772-

01/2015/ 

1392 vom04.11.2015 behält ihre Gültig-

keit.  
Demnach befindet sich das Plangebiet 

westlich des Erlaubnisfeldes “Oelsnitz“ 

(Feldnr. 1666). Auswirkungen auf das 

Plangebiet sind nicht zu erwarten. 

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des 

Feldes der neu erteilten Erlaubnis „Erzge-

birge“ (Feldnummer 1680) zur Aufsu-

chung von Erzen der Beak Consultants 

GmbH, Am St. Niclas Schacht 13 in 09599 
Freiberg. Auswirkungen sind nicht zu er-

warten. 

 

 
 

Bergbauliche Stellungnahme 4772-

01/2015/1392 vom 04.11.2015. behält 

ihre Gültigkeit. 

 

Keine Abwägung erforderlich  

   Keine Abstimmung erforderl ich   



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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10 Landesamt für Denkmalpflege 
 
Keine Stellungnahme. 

 
 

Landesamt für Denkmalpflege 
 

Keine Stellungnahme. 

Landesamt für Denkmalpflege 
 

Stellungnahme vom 09.05.2016 
 
Aus denkmalpflegerischer Sicht keine 

Einwände. 

 

 

 

Landesamt für Denkmalpflege 
 

Stellungnahme vom 06.06.2017 
 
Aus denkmalpflegerischer Sicht keine 

Einwände. 

 

 

 

 

 
Keine Stellungnahme erforderlich. 

 

 

   Keine Abstimmung erforderl ich     

  
 
 

     

11 Landestalsperrenverwaltung  Sachsen 
 
Stellungnahme vom 05.05.2009 
 
Es sind durch die Planung keine Belange 
berührt. 

 

Landestalsperrenverwaltung  Sachsen 
 

Stellungnahme vom 04.10.2010 
 
Es sind durch die Planung keine Belange 
berührt. 

 

 

Landestalsperrenverwaltung  Sachsen 
 

Keine Stellungnahme 

Keine Beteiligung  

 

 

 

Keine Stellungnahme erforderlich. 
 

 

   Keine Abstimmung erforderl ich     

  
 
 

     

12 Bundesvermögensamt 
 
Keine Stellungnahme. 

 

 

Bundesvermögensamt 
 

Keine Stellungnahme. 

Keine Beteiligung. Keine Beteiligung.  

 

Keine Stellungnahme erforderlich. 

 

   Keine Abstimmung erforderl ich     

  
 
 

     

13 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 
Stellungnahme vom 18.05.2009 
 
Im Bebauungsplan Teil A ist das bundes-

eigene Flurstück 10/2 Reißig als Fläche 

für Ausgleich vorgesehen. Stadt Plauen 

hat Kaufinteresse bekundet. Das Grund-

stück (aktuell als Ersatzmaßnahme ge-

plant), wird nur zu den ursprünglichen 

Kaufpreiskonditionen als Gewerbefläche 

zu veräußern sein. 

 

 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Stellungnahme vom 01.11.2010 
 
Vom Vorhaben ist Bundesanstalt als TÖB 

nicht betroffen. 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Anregung vom 28.06.2016 
 
Vom Vorhaben ist Bundesanstalt als TÖB 

nicht betroffen. 

Keine Beteiligung.  

 

 

 
Flurstück 10/2 Gemarkung Reißig ist nicht 

mehr im Plangebiet. 

 

Keine Stellungnahme erforderlich. 

 

 

 

 

 

   Keine Abstimmung erforderl ich     



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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14 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- 
und Baumanagement 
 
Stellungnahme vom 30.04.2009 
 

Keine Bedenken und Anregungen. 

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- 
und Baumanagement 
 

Stellungnahme vom 15.11.2010 
 

Keine Bedenken und Anregungen. 

 
 

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- 
und Baumanagement 
 

Stellungnahme vom 30.05.2016 
 
Keine Bedenken und Anregungen. 

Keine Beteiligung.  

 

 

 

 

Keine Stellungnahme erforderlich. 

 

   Keine Abstimmung erforderl ich    

  
 

 

 

     

15 BVVG  
Bodenverwertungs- und -verwaltungs 
GmbH 
 
Stellungnahme 04.05.2009 
 
Überplant sind BVVG Flst  856/7, 1022/1 

und 1026 Oberlosa sowie Flst. 623 Neun-

dorf. Die Flächen sind zur landwirtschaft-
lichen Nutzung verpachtet. Grundstücke 

sind von der Ersatzmaßnahme C betrof-

fen. Eine Umwandlung der Ackerflächen 

in intensives Grünland würde zu einer 

Entwertung hinsichtlich Verkehrswert 

und Pachterlös führen. 

 
 

 

Keine Beteiligung. 

BVVG  
Bodenverwertungs- und -verwaltungs 
GmbH 
 

Stellungnahme vom 11.05.2016 
 
Im Planbereich keine Flächen mehr in 

Verfügungsbefugnis. 

 

 

Keine Beteiligung. 

 

 

 

Keine Stellungnahme erforderlich. 

 

   Keine Abstimmung erforderl ich     



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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16  Sächsischer Landesbauernverband e.V. 
 
Stellungnahme vom 15.11.2010 
 
Im BBP ist die naturschutzrechtliche Er-

satzmaßnahme 8 „Aufforstung des Stol-

lenbaches“ Gemarkung Großfriesen vor-

gesehen. Im Falle der Umsetzung würden 

2,64 ha hochwertige landwirtschaftliche 

Nutzfläche (Ackerland) in Anspruch ge-

nommen. Dafür gibt es kein Einverständ-

nis. 

 

Nach § 15 Abs. 3 Bundesnaturschutzge-
setz ist bei Inanspruchnahme von land- 

und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 

für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht 

zu nehmen, insbesondere sind für die 

landwirtschaftliche Nutzung besonders 

geeignete Böden nur im notwendigen 

Umfang in Anspruch zu nehmen.  

 
Alternativ ist zu prüfen, ob Ausgleich vor-

rangig durch Maßnahmen zur Entsieg-

lung, zur Wiedervernetzung von Lebens-

räumen oder durch Bewirtschaftungs- 

und Pflegemaßnahmen, erbracht werden 

kann. 

 

 

Keine Beteiligung. Sächsischer Landesbauernverband e.V. 
 
Keine Stellungnahme 

 
 
 
 
Die Beanspruchung landwirtschaftlicher 

Flächen wurde im Planungsprozess inten-

siv abgewogen. Auf den externen ehema-

ligen Landwirtschaftsflächen ist eine 

landwirtschaftliche Nutzung in veränder-

ter Form weiterhin möglich. Auf die in 

Maßnahme 8 ehemals geplante Auffors-

tung wurde zu Gunsten einer Extensiv-

grünlandnutzung verzichtet. 

 
Auf die agrarstrukturellen Belange im 

Sinne des   

§ 15 Abs. 3 BNatSchG wurde Rücksicht 

genommen, in dem landwirtschaftliche 

Flächen nur im notwendigen Umfang in 

Anspruch genommen werden. Es werden 

keine landwirtschaftlichen Flächen aus 

der Nutzung genommen, sondern in ge-

änderter Form bewirtschaftet.  
 

Alternativen wurden geprüft, der BBP 

sieht zudem umfangreiche Maßnahmen 

zur Entsiegelung (Ersatzmaßnahmen Nr. 2 

und Nr. 4) vor. 

(siehe auch  Nr. 17 Regionalbauernver-

band) 

 

 

 
 

 

 

 

 
Anregung  

berücksichtigt 

   Abstimmung über Nr.  16 Sächsischer Landesbauernver-
band e.V.  

Ja Nein Enthaltung 

   
Wirtschaftsförderungsausschuss    

   
Stadtbau- und Umweltausschuss    

   
Stadtrat    



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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17 Regionalbauernverband Vogtland e.V. 
 

Keine Stellungnahme 

 
 

Regionalbauernverband Vogtland e.V. 
 

Keine Stellungnahme 

 
 

Regionalbauernverband Vogtland e.V. 
 

Stellungnahme vom 29.06.2016 
 
Verweis auf den Landesentwicklungsplan 

(LEP): 

- Z 4.2.1.2 LEP, wonach die Bewirtschaf-

tung landwirtschaftlicher Böden den Fol-

gen des Klimawandels und damit der 

Vermeidung von Ertragsausfällen anzu-

passen ist, 

- Z 4.2.1.4 LEP, wonach der Anteil ökolo-

gisch bewirtschafteter Flächen weiter 

zunehmen soll. 
 

Verweis auf den Entwurf des Regional-

plan Region Chemnitz (RP RC): 

- G 2.3.1.1 RP RC, wonach die Landwirt-

schaft … zu erhalten und zu entwickeln 

ist …, 

- Z 2.3.1.2 RP RC, wonach der Entzug 

nutzbarer Bodenfläche durch Versiege-

lung mit Rücksicht auf die Existenzgrund-
lagen der Landwirtschaft sparsam erfol-

gen soll, 

 

 

Regionalbauernverband Vogtland e.V. 
 

Stellungnahme vom 20.05.2017 
 
Entfall des Teilgeltungsbereiches am Kno-

ten B 92/Kulmgasse/Oberlosaer Weg 

wird begrüßt. 

 

Die in der Stellungnahme vom 29.06.2016 

gegebenen Anmerkungen bezüglich der 

Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen gelten 

weiterhin. 

 

 

 

 
Der BBP entspricht den Zielen und 

Grundsätzen des Landesentwicklungspla-

nes 2013 Z 2.3.1.3  Wirtschaftsentwick-

lung sowie den Zielen der Regionalpla-

nung (Z 1.4.1 Regionalplan Südwestsach-

sen). Demnach wurde dieser Standort als 

zu entwickelnder Regionaler Vorsorge-

standort festgesetzt. Durch die Gemeinde 

ist er im Rahmen der Bauleitplanung aus-

zuformen. 
 

Der BBP ist gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus 

dem seit 07.10.2011 wirksamen Flächen-

nutzungsplan entwickelt. 

Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Boden und die geplanten Kompensati-

onsmaßnahmensind in der Begründung 

zum BBP und im GOP ausführlich be-

schrieben. Im Planungsprozess erfolgte 
eine intensive Auseinandersetzung zwi-

schen den Planungszielen, den damit 

verbundenen Eingriffen und den Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

 

 

 

 

 
Hinweise  

beachtet 

 

 

   Vorhandene Gewerbe- und Industriebra-

chen müssen stärker in Betracht gezogen 

werden, auch für Ausgleichsmaßnahmen. 

 

 Der BBP sieht umfangreiche Maßnahmen 

zur Entsiegelung von Brachen vor (Er-

satzmaßnahmen Nr. 2 und Nr. 4). 

 

Hinweise  

beachtet 

 

   In den vorhandenen Gewerbegebieten 

sind noch freie Flächen verfügbar. Daher 

ist die Inanspruchnahme von weiteren 40 

ha landwirtschaftlicher Nutzfläche nicht 
nachvollziehbar. Der dauerhafte Entzug 

von hochwertigem Acker- und Grünland  

für Industrie- und Gewerbeansiedlung 

wird in dieser Größenordnung abgelehnt. 

 

 Ausführliche Angaben zur Belegung der 

Ind. u. Gewerbeflächen in der Stadt Plau-

en erfolgen im BBP, Begründung  A 3.2 

Bedarfsnachweis. 
 

 

Hinweise  

beachtet 

 

   Gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG ist bei Inan-

spruchnahme von Landwirtschaftsflächen 

für Ausgleichsmaßnahmen auf agrar-

strukturelle Belange Rücksicht zu neh-

men. Ausgleich und Ersatz soll vorrangig 

durch andere Maßnahmen erbracht wer-

den, nicht auf Landwirtschaftsflächen. 
Alternative Möglichkeiten prüfen, auch 

 Die Beanspruchung landwirtschaftlicher 

Flächen wurde im Planungsprozess inten-

siv abgewogen. Alternativen wurden im 

Verfahrensverlauf geprüft. 

Auf die agrarstrukturellen Belange im 

Sinne des  § 15 Abs. 3 BNatSchG wurde 

Rücksicht genommen, in dem landwirt-
schaftliche Flächen nur im notwendigen 

Anregung  

teilweise 

berücksichtigt 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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Finanzabgaben. 

 
Umfang in Anspruch genommen werden.  

Auf allen externen ehemaligen Landwirt-

schaftsflächen ist eine landwirtschaftliche 

Nutzung in veränderter Form weiterhin 

möglich. Auf die in Maßnahme 8 ehemals 

geplante Aufforstung wurde zu Gunsten 

einer Extensivgrünlandnutzung verzich-
tet. 

 

   Pächter der überplanten Flächen ist die 

AHP, die seit 2004 auf ökologische Wirt-

schaftsweise umgestellt hat. Er ist einer 

der größten Lieferanten von biologisch 

erzeugtem Getreide für unsere vogtländi-

schen Mühlen. Mit der neuen Förderpe-

riode werden zusätzliche umweltfördern-

de Maßnahmen umgesetzt. 

 

 Ab dem Jahr 2014 gab es kontinuierlich 

Abstimmungen mit der AHP mit dem Ziel, 

Ersatzflächen zu finden. Im Ergebnis wur-

den im Jahr 2015 entsprechende Pacht-

verträge abgeschlossen.  

 

Hinweis zur 

Kenntnis  

genommen 

 

   Das Plangebiet kann über die Ober-

marxgrüner Straße erschlossen werden. 
Die Ausgleichsmaßnahme E (Rückbau K 

7807) wird abgelehnt. Der direkte Zugang 

zu den Nutzflächen sowie zum Bio-

Legehennenstall, der mit ELER-Mitteln 

gefördert wurde, würde entfallen. Die al-

ternative Zufahrt über Unterlosa ist für 

Traktoren bzw. LKW mit Anhänger ver-

kehrstechnisch nicht möglich. 

 

 Die Erschließung des Plangebietes ist 

wieder über eine direkte Anbindung von 
der B 92 aus vorgesehen. 

Die Flächen der ehemals geplanten Aus-

gleichsmaßnahme E (Rückbau K 7807) 

sind daher nicht mehr im Geltungsbe-

reich des Planverfahrens. 

 

Anregung  

berücksichtigt 
 

 

   Ausgleichsmaßnahme CEF  1 (Feldler-

chenfenster): 
Der Landwirt kann nicht verpflichtet wer-

den, Feldlerchenfenster anzulegen. Es 

wäre denkbar, die Feldlerche im benach-

barten Solarpark anzusiedeln. 

 

 Die Stadt Plauen hat im Pachtvertrag von 

2016 mit dem Landwirt die Anlage von 
Feldlerchenfenstern vereinbart. Sollte ei-

ne Überarbeitung der Maßnahme (BBP 

Teil B 6.3 CEF 1 Feldlerchenfenster) erfor-

derlich werden, erfolgt eine Vertragsan-

passung. 

 

Hinweis zur 

Kenntnis  
genommen 

 

 

   Ausgleichsmaßnahme CEF  2 (Extensiv-

grünland): 

Die benannte Grünlandfläche wird bereits 

mit einer naturschutzgerechten Bewirt-

schaftungsmaßnahme bearbeitet. Die 

Bewirtschaftung wurde durch die Natur-
schutzbehörde in eine Kulisse mit spätem 

Schnittzeitpunkt ab 01.06. eingruppiert. 

Eine Bewirtschaftung ab 01.07. wurde 

nicht vorgesehen. 

 
 

 Die Festsetzung im BBP Teil B  6.5 C/CEF 2 

Extensivgrünland wurde erneut mit der 

UNB abgestimmt und entsprechend ge-

ändert. (s. auch GOP Erläuterungsbericht 

4.3.2.2 Ersatzmaßnahmen) 

(Nr. 3d LRA Vogtlandkreis, Naturschutz) 
 

Hinweis  

berücksichtigt 

 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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   Ausgleichsmaßnahme 8: 

Die Fläche wird mit Ackerfutter zur 

Grundversorgung des Milchviehbetriebes 

bestellt. Der Verlust der Futtergrundlage 

ist problematisch. 

Eine konkrete Abstimmung sollte mit den 

vor Ort wirtschaftenden Betrieben erfol-
gen. 

 

 Auf der Landwirtschaftsfläche ist eine 

landwirtschaftliche Nutzung in veränder-

ter Form weiterhin möglich. Auf die in 

Maßnahme 8 ehemals geplante Auffors-

tung wurde zu Gunsten einer Extensiv-

grünlandnutzung verzichtet. Der Pächter 

kann die Fläche zur Futtergewinnung 
(Heu) nutzen. 

Die Stadt Plauen hat den Pächter im Jahr 

2015 über das Planungsziel informiert, 

und sie versucht, diesen bei der Neuaus-

schreibung von Pachtflächen zu berück-

sichtigen. 

 

 

 

Hinweis  

berücksichtigt 

 

   Abstimmung über Nr.  17  Regionalbauernverband Vogtland 
e.V.  

Ja Nein Enthaltung 

   
Wirtschaftsförderungsausschuss    

   
Stadtbau- und Umweltausschuss    

   
Stadtrat    



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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18  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LAG Landesarbeitsgemeinschaft der an-
erkannten Naturschutzvereinigungen 
Sachsens  
 
Stellungnahme vom 30.06.2016 
in Vertretung für: 

GRÜNE LIGA Sachsen e.V. 
(NABU Landesverband Sachsen e.V. 
schließt sich dieser Stellungnahme 

an) 
 

 

 

 
Das Vorhaben stellt weiteren Verlust bio-

logischer Vielfalt dar und kann nicht voll-

umfänglich ausgeglichen werden (Arten-

schutzfachbeitrag 2.2.2). 

 

 

LAG Landesarbeitsgemeinschaft der an-
erkannten Naturschutzvereinigungen 
Sachsens  
 
Stellungnahme  vom 07.06.2017 
in Vertretung für: 

GRÜNE LIGA Sachsen e.V.  (S. 43) 
(Landesjagdverband Sachsen e.V. 
schließt sich dieser Stellungnahme an)   
 
Landesverein Sächsischer Heimat-
schutz e.V. 
(S. 44) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auswirkungen werden in der Begründung 

mit Umweltbericht C 2.2 Prognosen über 

die Entwicklung des Umweltzustandes … 

geprüft und bewertet. Demnach verur-

sacht das Baugebiet potenziell erhebliche 

Eingriffe in Natur und Landschaft. Daher 

werden umfangreiche Schutz-, Vermei-

dungs- und  Minderungsmaßnahmen  

festgesetzt (Begründung mit Umweltbe-
richt C .2.3 Geplante Maßnahmen…). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hinweis zur 

Kenntnis  

genommen 

 

 

   Es fehlen ein Risikomanagementplan  und 

Aussagen zum Lärm während der Bau-

phase sowie Aussagen zur Lärmbelästi-

gung.  

 

 

 Der Bebauungsplan enthält rechtsver-

bindliche Festsetzungen über die Art der 

baulichen Nutzung. Er kann keine Rege-

lungen über Abläufe in der Bauphase 

festsetzten. Dies geschieht im Rahmen 

der Ausführungsplanungen. 

 

Hinweis zur 

Kenntnis  

genommen 

 

 

   Es ist nicht plausibel dargelegt, welche 

späteren Auswirkungen auf die Avifauna 

im Umfeld des Gewerbegebietes entste-

hen werden.  
 

 

 Im Rahmen einer Umweltverträglich-

keitsuntersuchung  (UVU vom 

18.02.2016) erfolgt eine Erfassung, Be-

schreibung und Bewertung der Leistungs-
fähigkeit und Empfindlichkeit der Schutz-

güter nach § 2 Abs. 1 UVPG und § 1 Abs. 

6 Nr. 7 BauGB einschließlich der vorhan-

denen und raumwirksamen Beeinträchti-

gungen  (Vorbelastungen).  Auf  dieser  

Grundlage werden die Umweltauswir-

kungen soweit möglich erfasst und dar-

gestellt. Der Untersuchungsraum der 

UVU umfasst insgesamt 153 ha Fläche 

und kann damit alle erheblichen potenzi-
ellen Umweltbeeinträchtigungen in ihrem 

Raumbezug darstellen. 

 

Hinweis zur 

Kenntnis  

genommen 

 
 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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   Die entstehende Bodenversiegelung wird 

zu einem erhöhten Hochwasserrisiko für 

die Ortschaft Taltitz führen. In den Plan-

unterlagen finden sich bisher keine Aus-

sagen zu dieser entstehenden Hochwas-

sergefahr. Auch auf die unterhalb der 

Gemeinde liegende A 72 und die Verbin-
dungsstraße zwischen Weischlitz und 

Oelsnitz kann es negative Auswirkungen 

geben. Hierzu fehlen Informationen über 

den Querschnitt des Durchganges durch 

die Autobahn zur Talsperre. Die Gemein-

de Taltitz ist einzubeziehen. 

 

 

 Die Fachplanungen zur Regenentwässe-

rung erfolgen durch ein Fachplanungsbü-

ro in Abstimmung mit der Unteren Was-

serbehörde. Nähere Beschreibung erfolgt 

in der Begründung B 2.3.2 Regenwas-

serableitung/Regenwassernutzung …) 

Die abschließende Prüfung erfolgt mit der 
Erteilung der Wasserrechtlichen Geneh-

migung. 

(s. dazu unter Nr. 3f  LRA V, Wasserwirt-

schaft) 

Die Gemeinde Weischlitz wurde mit 

Schreiben vom 18.04.2016 und vom 

21.04.2017 beteiligt. Stellungnahmen 

sind nicht eingegangen, daher geht die 

Stadt Plauen davon  aus, dass keine Be-

lange berührt sind. 
 

Anregung 

berücksichtigt 

 

   Das geplante RRB links der B 92 in Rich-

tung Eiditzlohbach ist an dieser Stelle un-

geeignet und wäre für das dort geplante 

NSG kontraproduktiv. 

 

 

 Das geplante RRB 2 befindet sich im Gel-

tungsbereich des im Unterschutzstel-

lungsverfahren befindlichen Landschafts-

schutzgebiet „Taltitz-Unterlosaer Kup-

penland“. Mit Schreiben vom 12.07.2016 

wurde die Stadt Plauen im Verfahren zur 

endgültigen Unterschutzstellung  des LSG 

„Taltitz - Unterlosaer Kuppenland“ ange-

hört und hat mit Schreiben vom 

26.08.2016 ihre Belange geltend ge-
macht. 

Auf den Sachverhalt zum  RRB 2 wurde 

dabei im Anhörungsverfahren hingewie-

sen. Die Untere Naturschutzbehörde äu-

ßerte im Rahmen der 3./4. Beteiligung 

keine Bedenken, d. h. die RRB stehen im 

Einklang mit der geplanten Schutzge-

bietsverordnung. 

 

Anregung nicht  

berücksichtigt 

 

 

   Der in der UVU unter 5. angesprochenen 

Alternativlosigkeit wird nicht zugestimmt. 

 
 

 Die Flächen des Plangebietes in Oberlosa 

entsprechen den Zielen und Grundsätzen 

des Landesentwicklungsplanes 2013 2.3 
Wirtschaftsentwicklung. 

Daraus abgeleitet ist der Ind- u. Gewer-

bestandort „Oberlosa“ im Regionalplan 

Südwestsachsen sowie im Entwurf des 

Regionalplanes Region Chemnitz 

(15.12.2015) als Vorsorgestandort für In-

dustrie und produzierendes Gewerbe 

ausgewiesen, welcher im Rahmen der 

Bauleitplanung weiter auszuformen ist. 

Hinweis zur 

Kenntnis ge-

nommen 
 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB ist die Bauleit-

planung an diese Ziele der Raumordnung 

anzupassen. 

Der BBP ist gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus 

dem seit 07.10.2011 wirksamen Flächen-

nutzungsplan entwickelt.  

 

   Aufgrund der aktuellen Feldlerchendichte 

sind vorhandene Habitate bereits besetzt, 
so dass ein „Verschieben“ in die  umge-

bende Feldfluren unwahrscheinlich er-

scheint. 

 

 

 Im Rahmen dieser Planung wurden arten-

schutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnah-men) für die Verluste von 

Bruthabitaten der Feldlerche festgesetzt. 

Über ein vierjähriges Monitoring werden 

die Feldlerchenbestände in den festge-

setzten Flächen für CEF-Maßnahmen be-

obachtet.  

Das Monitoring wird zeigen, ob die Maß-

nahmen erfolgreich sind, ansonsten wer-

den ergänzende Maßnahmen durchge-
führt (BBP Teil B 6.3 CEF 1). 

 

Hinweis beach-

tet 
 

 

   Vogelarten, welche auf dem Vogelzug die 

Felder und Wiesen bei Oberlosa aufsu-

chen (z.B. Kiebitz, Weißstorch) wurden 

nicht untersucht. Gerade die regelmäßi-

gen Nahrungsflüge des Weißstorches 

wurden nicht näher betrachtet. 

 

 

 

 Im Artenschutzfachbeitrag 18.02.2016 

wurden alle artenschutzrechtlichen Be-

lange geprüft. Die genannten Arten Kie-

bitz und Weißstorch treten im Untersu-

chungsgebiet lediglich als Durchzügler 

und Nahrungsgäste auf. Nahrungshabita-

te, die nur unregelmäßig genutzt werden 

und daher nicht von existenzieller Bedeu-

tung für die Art bzw. die Individuen sind, 

fallen nicht unter den Begriff Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten. Die Verbotstat-

bestände des § 44 BNatSchG wurden ge-

prüft und  

werden nicht verletzt. 

 

Hinweis beach-

tet 

 

 

   Für gefährdete Arten müssen die Flächen 

für Kompensationsmaßnahmen i.d.R. 

mindestens das Potential des zerstörten 

o. sonst erheblich beeinträchtigten Le-

bensraumes aufweisen.  

Für Gastvögel müssen i.d.R. Flächen glei-
cher Größer, Ausprägung und Störungs-

freiheit wie durch den Eingriff beein-

trächtigt, bereitgestellt und entwickelt 

werden. 

 

 Für Nahrungsgäste, Durchzügler und 

Überflieger wurde nach Prüfung im Ar-

tenschutzfachbeitrag vom 18.02.2016 

festgestellt, dass Tötungs-, Störungs- und 

Schädigungsverbote im Sinne von § 44 

Abs. 1 BNatSchG nicht verletzt werden. 
Somit sind auch keine weiteren Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

notwendig. 

 

 

Hinweis beach-

tet 

 

   Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 

die in ihrer ökologischen Wirksamkeit mit 

Unsicherheiten behaftet sind, muss eine 

 Die geplanten Maßnahmen zur Überwa-

chung (Monitoring) sind in der Begrün-

dung mit Umweltbericht  C 3.2 Geplante 

Anregung  

berücksichtigt 

 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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Umweltbaubegleitung im Verfahren fest-

geschrieben werden. 

 

 

Maßnahmen zur Überwachung der erheb-

lichen Auswirkungen bei der Durchfüh-

rung des Bebauungsplanes …  umfassend 

beschrieben. 

 

   Es gibt keine belastbare Erfassung für 

Brutvögel und deren Flächennutzung im 

Jahresverlauf. Das gleiche gilt für die Zug- 

und Rastvögel. Die Schlussfolgerungen 
bezüglich der Auswirkungen auf die 

Avifauna sind rein spekulativ. 

 

 

 Für den Artenschutzfachbeitrag wurden 

eine Vielzahl von Daten ausgewertet und 

eigene Erhebungen durch das Fachbüro 

durchgeführt (s. Artenschutzfachbeitrag 
18.02.2016, 1.2,  1.4). Die Methodik der 

artenschutzrechtlichen Prüfung berück-

sichtigte die Vorgaben des Landes Sach-

sen. Besonders seitens der Avifauna fand 

eine intensive Prüfung statt. 

 

Hinweis  

beachtet 

 

 

   Für die negativen Auswirkungen des Bau-

vorhabens auf die Flora und Fauna fehlen 

geeignete Maßnahmen zum Ausgleich.  

 

 

 Eine überschlägige Eingriffs-/ Ausgleichs-

bilanzierung gem. § 1a Abs. 3  BauGB 

wird im Rahmen des  vorliegenden Grün-

ordnungsplanes  (GOP) für die tatsächlich 

zu  erwartenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft gemäß § 17 BNatSchG erstellt  

und entsprechende Maßnahmenflächen 

zur Kompensation  der Eingriffe in Natur 

und Landschaft festgesetzt. 

 

 

 

Anregung  

berücksichtigt 

 

 

18a    GRÜNEN LIGA Sachsen e.V. unter An-

schluss des  Landesjagdverbandes Sach-
sen e.V. lehnen das Vorhaben ab. 

 
Den Hinweisen, Anregungen und auch 

Forderungen in unserer ersten Stellung-

nahme wird in dem geänderten Bebau-

ungsplan nicht, oder nicht genügend 

Rechnung getragen. 

Die Einwände von Naturschutzverbänden 

wurden nicht genügend gewürdigt, daher 

wird dem Projekt nicht zugestimmt.  

 

Das Vorhaben ist nicht kompatibel mit 
dem sächsischen Landesentwicklungs-

plan.  

 

 

 

 

 

 

 
Die Hinweise und Anregungen der ersten 

Stellungnahme wurden geprüft und mit 

Verweis auf die jeweiligen Quellen in den 

Planunterlagen abgewogen. 

 

 

 

 

 

Der BBP entspricht den Zielen und 
Grundsätzen des Landesentwicklungspla-

nes 2013,  Z 2.3.1.3 Wirtschaftsentwick-

lung sowie den Zielen der Regionalpla-

nung (Z 1.4.1 Regionalplan Südwestsach-

sen). Demnach wurde dieser Standort als 

zu entwickelnder Regionaler Vorsorge-

standort festgesetzt, der im Rahmen der 

Bauleitplanung weiter auszuformen ist. 

 

 

 

 
Anregungen 

berücksichtigt 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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(s. u. Nr. 1 Landesdirektion Sachsen, Stel-

lungnahme vom 07.06.2017) 

 

 

    Es erfolgt eine großflächige Bodenversie-

gelung, ohne jedoch eine entsprechende 

Kompensationsmaßnahme aufzuzeigen. 

Es wird Grün- bzw. Ackerfläche in eine 

Betonwüste umgewandelt und dies mit 
der fadenscheinigen Begründung zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen.  

Die Vernichtung der kostbaren Ressource 

Boden, sowie des Lebensraumes ge-

schützter Tier- und Pflanzenarten stehen 

in keinem Verhältnis zu dem Ziel, das die 

Stadt Plauen verfolgt. 

 

 

Eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

gemäß § 1a Abs. 3 BauGB wurde im 

Grünordnungsplan (08.03.2017) für die 

tatsächlich zu erwartenden Eingriffe in 

Natur und Landschaft gemäß § 17 
BNatSchG erstellt und im BBP entspre-

chende Flächen für Maßnahmen zur 

Kompensation festgesetzt. Im Verlauf der 

Planungen  wurden zusätzlich folgende 

Unterlagen erstellt: 

-Umweltverträglichkeitsuntersuchung 

(18.02.16), 

-Artenschutzfachbeitrag (18.02.16), 

-Monitoring Feldlerche (2016/2017), 
-Schalltechnisches Gutachten 

(08.02.17), 

-Erfassungen zu Vögeln u.a. … (2015) 

Der Flächenverlust und die Eingriffe kön-

nen als nicht vermeidbar gewertet wer-

den.  

Alle erheblichen Eingriffe in Natur und 

Landschaft werden durch Vermeidungs- 

und Verminderungsmaßnahmen auf das 

unumgängliche Mindestmaß reduziert.  
Zur Kompensation der unvermeidbaren 

Eingriffe wurden umfangreiche Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen durch 

Festsetzungen unmittelbar in den Bebau-

ungsplan integriert. Die erfolgten Eingrif-

fe werden nicht nur vollständig im Sinne 

der Biotopbewertung kompensiert, son-

dern es wird eine Überkompensation er-

reicht. (s. dazu Begründung zum BBP, Teil 

C 4. Allgemeine Zusammenfassung). 
 

Anregung nicht 

berücksichtigt 

    Dieses Projekt wäre auch auf anderen 
ehemaligen Industriebrachen der Stadt 

umsetzbar gewesen. 

 

 

Die Planung steht im Einklang mit den 
Zielen der Raumordnung.  

(s. u. Nr. 1 Landesdirektion Sachsen, Stel-

lungnahme vom 07.06.2017, Nr. 2 Pla-

nungsverband Chemnitz Stellungnahme 

vom 31.05.2017) 

Der Bedarfsnachweis erfolgt in Begrün-

dung zum BBP, Teil A, 3.1 Planungsanlass,  

3.2 Bedarfsnachweis. 

 

Anregung nicht 
berücksichtigt 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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18b    Der Landesverein Sächsischer Heimat-
schutz e.V. stimmt dem Vorhaben zu.  

Folgende Hinweise sind zu berücksichti-

gen: 

Mit dem BBP soll in einem Gebiet, das 

bisher landwirtschaftlich genutzt wurde, 

Baurecht für Industrie- und Gewerbe ge-
schaffen werden. Ein Teil ist als „Regiona-

ler Vorsorgestandort für Industrie- und 

produzierendes Gewerbe“ ausgewiesen. 

Wir bestätigen die naturschutzfachliche 

Bestandsaufnahme und Konfliktanalyse. 

 

Aufgrund des hochwertigen biotischen 

Bestandes im Umfeld der Plangebiete, ist 

dem Umgebungsschutz auf Grund der 

bau-, anlagen- und betriebsbedingen 
Auswirkungen des Gebietes besondere 

Beachtung zu schenken. 

Die festgelegten Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen entsprechend den natur-

schutzfachlichen Anforderungen gem. § 

14 u. §15 BNatSchG. Besonders positiv 

hervorzuheben sind die Festlegungen zur 

Umsetzung der Kompensationsmaßnah-

men (GOP 4.3.3 Umsetzung der Maß-

nahmen) nach § 4c BauGB u. § 15 (4) 
BNatSchG. 

 
 
 
 

 

Aus den Hinweisen des Landesvereins 

Sächsischer Heimatschutz e.V. ergeben 

sich keine planungsrechtlich relevanten 

Konsequenzen, die eine Abwägung erfor-

dern würden. 

 

 

 

Hinweise  

beachtet 

   Abstimmung über Nr.  18 bis  18b LAG Landesarbeitsgemeinschaft 
der anerkannten Naturschutzver-
einigungen Sachsens  

 
Ja  

 
Nein 

 
Enthaltung 

   
Wirtschaftsförderungsausschuss    

   
Stadtbau- und Umweltausschuss    

   
Stadtrat    



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 

 

Abwägungstabelle BBP 031 „Industrie- und Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teil 1 

56 von … 

19 GRÜNE LIGA 
 
Keine Stellungnahme 

 

GRÜNE LIGA 
 
Keine Stellungnahme 

GRÜNE LIGA 
 
Stellungnahme abgegeben unter: 

LAG Landesarbeitsgemeinschaft der an-
erkannten Naturschutzvereinigungen 
Sachsens (30.06.2016) 
(Nr. 18) 
 

 

 

GRÜNE LIGA 
 
Stellungnahme abgegeben unter: 

LAG Landesarbeitsgemeinschaft der an-
erkannten Naturschutzvereinigungen 
Sachsens (07.06.2017) 
(Nr. 18a) 
 

 

 
Keine separate Abstimmung erforderlich, 

da Stellungnahme unter lfd. Nr. 18 

 

   Keine Abstimmung erforderl ich    

  
 
 
 
 

     

20 NABU Regionalverband Elstertal 
 

Keine Stellungnahme 

 

NABU Regionalverband Elstertal 
 

Stellungnahme vom 22.11.2010 

 

 

 

 

Die Errichtung eines Gewerbegebietes in 

Oberlosa ist zu überdenken. Das Areal ist 

besonders aus der Sicht des Landschafts-

bildes sensibel.  
Es sollte eine tiefgreifende Bewertung 

des Landschaftsraumes durchgeführt und 

daraus ableitend die notwendigen land-

schaftsgestaltenden Maßnahmen festge-

legt werden.  

Entsprechend dem von der Sächsischen 

Naturschutzgesetzgebung geforderten 

Vermeidungs- und Verminderungsgebo-

tes sind die Geschosshöhen als Eingriff in 
das Landschaftsbild zu reduzieren. 

Die Höhe der A 72 Brücke an der Straße 

Oberlosa-Obermarxgrün darf nicht über-

schritten werden, um den freien Blick auf 

das Vogtländische Kuppenland nicht zu 

verstellen. Hier ergibt sich die Notwen-

digkeit einer besonderen Sensibilität, da 

über diese Brücke ein Wanderweg und 

Radfernweg „Euregio Egrensis“ führt und 

dem Nutzer derselben ein freier Blick ge-
währleistet werden sollte. 

 

NABU Regionalverband Elstertal 
 

Stellungnahme abgegeben unter: 

LAG Landesarbeitsgemeinschaft der an-
erkannten Naturschutzvereinigungen 
Sachsens (30.06.2016) 
(Nr.18) 
 

NABU Regionalverband Elstertal 
 

Keine Stellungnahme 

 

 
 

 

 

 

 

 

Der BBP entspricht den Zielen und 

Grundsätzen des Landesentwicklungspla-

nes 2013 (Z 2.3.1.3  Wirtschaftsentwick-

lung)sowie den Zielen der Regionalpla-
nung (Z 1.4.1 Regionalplan Südwestsach-

sen). Demnach wurde dieser Standort als 

zu entwickelnder Regionaler Vorsorge-

standort festgesetzt.  

Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

werden in der Begründung mit Umwelt-

bericht C 2.2 Prognosen über die Entwick-

lung des Umweltzustandes … geprüft und 

bewertet. Demnach verursacht das Bau-
gebiet potenziell erhebliche Eingriffe in 

Natur und Landschaft. Daher werden um-

fangreiche Schutz-, Vermeidungs- und  

Minderungsmaßnahmen  festgesetzt (Be-

gründung mit Umweltbericht C .2.3 Ge-

plante Maßnahmen …). 

Zur Eingliederung in die Landschaft er-

folgt u.a. im BBP, Teil B, Festsetzungen 

nach § 9 BauGB , 2. Maß der baulichen 

Nutzung  die Festsetzung der Gebäude-
höhen auf max. 12 m bei Gewerbe- und 

max. 20 m für Industrieflächen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anregungen  

berücksichtigt 



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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  Es gibt nach unserem Kenntnisstand im 

Areal des BBP und seiner Umgebung eine 

relativ starke Feldlerchenpopulation, zu 

deren Fortbestand die Kompensations-

maßnahmen nicht ausreichend sind. 

 

 
 

  Die Feldlerche wurde im Artenschutz-

fachbeitrag untersucht und entsprechen-

de Maßnahmen im Bebauungsplan (Ar-

tenschutzrechtliche Maßnahme CEF 1 

und CEF2) festgesetzt.  

Über ein vierjähriges Monitoring wird die 

Entwicklung der Feldlerchenbestände seit 
2016 in den festgesetzten Flächen für 

CEF-Maßnahmen untersucht.  

 

Anregung  

berücksichtigt 

  Bei Ersatzmaßnahme 1 sollte aber nur die 

Entsieglung in die Bilanz eingehen und 

nicht die Müllberäumung im angrenzen-

den Bereich. 

 

  Maßnahme 1 ist nicht mehr Bestandteil 

des  Bebauungsplanes. 

 

 

  Bei Ersatzmaßnahme 9 sollte die Pflan-

zung von Obstbäumen für eine Streu-

obstwiese außerhalb der Talaue erfolgen  

 

  Maßnahme 9 ist nicht mehr Bestandteil 

des Bebauungsplanes. 

 

 

 

  Bei Ersatzmaßnahme C soll auf eine Initia-

lpflanzung zugunsten einer gelenkten 

Sukzession verzichtet werden, um der po-
tenziell natürlichen Vegetation den Vor-

zug zu geben.  

 

  In Maßnahme C ist die Entwicklung zu Ex-

tensivgrünland und gelenkte Sukzession 

vorgesehen. 
 

 

Hinweis  

beachtet 

  Im geänderten BBP sollte unbedingt die 

Notwendigkeit der eigentumsrechtlichen 

Sicherung der Kompensationsflächen 

festgeschrieben werden. 

 
 
 

  Die Stadt Plauen ist Eigentümer aller Aus-

gleichsflächen. 

 

Hinweis  

beachtet 

   Abstimmung über Nr.  20 NABU Regionalverband Elstertal  
 

Ja  Nein Enthaltung 

    Wirtschaftsförderungsausschuss    

    Stadtbau- und Umweltausschuss    

    Stadtrat    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

     



Nr. Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

1. (frühzeitige) Beteiligung 

20.03.2009 – 29.05.2009 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange  

2. Beteiligung 

27.09.2010 – 03.12.2010 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

3. Beteiligung 

18.04.2016 – 30.06.2016 

Stellungnahmen Träger öffentlicher  

Belange 

4. Beteiligung 

25.04.2017 – 09.06.2017 

Prüfung der Stellungnahmen 

durch die Verwaltung 

 

Ergebnis der  
Abwägung  

 

18.04.2018 
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21 Landesverein sächsischer Heimatschutz 
e.V. 
 

Keine Stellungnahme 

 

Landesverein sächsischer Heimatschutz 
e.V. 
 

Keine Stellungnahme 

Keine Beteiligung 

Mitglied in der LAG (Nr. 20) 

 

 

Landesverein sächsischer Heimatschutz 
e.V. 
 

Stellungnahme abgegeben unter: 

LAG Landesarbeitsgemeinschaft der an-
erkannten Naturschutzvereinigungen 
Sachsens (07.06.2017) 
(Nr. 18) 
 

 

 

 

 

Keine separate Abstimmung erforderlich, 

da Stellungnahme unter lfd. Nr. 18b 

 

  
 

 Keine Abstimmung erforderl ich     

  
 
 
 

     

22 BUND Landesverband Sachsen e.V. 
 
Keine Stellungnahme 

 

BUND Landesverband Sachsen e.V. 
 

Keine Stellungnahme 

BUND Landesverband Sachsen e.V. 
 

Keine Stellungnahme 

 
 

BUND Landesverband Sachsen e.V. 
 

Keine Stellungnahme 

 

 

 

Keine Stellungnahme erforderlich 

 

   Keine Abstimmung erforderl ich    

  
 
 
 

     

23 Landesjagdverband Sachsen e.V. 
 

Keine Stellungnahme 

 

 

Landesjagdverband Sachsen e.V. 
 

Keine Stellungnahme 

Landesjagdverband Sachsen e.V. 
 

Keine Stellungnahme 

 

Landesjagdverband Sachsen e.V. 
 

Stellungnahme abgegeben unter: 

Landesarbeitsgemeinschaft der aner-

kannten Naturschutzvereinigungen 

Sachsens (07.06.2017) 

(Nr. 18) 

 

 

 

Keine separate Abstimmung erforderlich, 

da Stellungnahme unter lfd. Nr. 18 

 

   Keine Abstimmung erforderl ich    

  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

-  ENDE -  

   


